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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Politische Grundfragen

Der Ungehorsam gegenüber rechtlichen Erlassen wurde aber nicht nur als Grenzfrage
zwischen Recht und Moral diskutiert, sondern auch unter dem Aspekt der
Funktionsfähigkeit des politischen Systems. Im Zusammenhang mit dem Widerstand im
Transportgewerbe gegen die von Volk und Ständen gutgeheissene
Schwerverkehrsabgabe und mit dem Zögern der Bundesrates, von seiner Kompetenz
zur Anordnung einer umstrittenen Tempobeschränkung im Strassenverkehr Gebrauch
zu machen, wurde der Ausdruck «Akzeptanz» für die Schweiz zum neuen politischen
Begriff. Es machte sich eine Tendenz geltend, Zumutbarkeit und Durchsetzbarkeit zu
massgebenden Kriterien für den Erlass rechtlicher Neuerungen zu erheben und die
Bedeutung der Konsensherstellung vor dem behördlichen Entscheid zu erweitern: nicht
nur der Möglichkeit des negativen Ausgangs einer Volksabstimmung soll die Regierung
vorbeugen, sondern auch der Gefahr einer verbreiteten Missachtung des rechtlich
endgültigen Entscheids durch Teile der Bevölkerung oder gar durch die Verwaltung
eines mit der Durchführung beauftragten nachgeordneten Gemeinwesens im
Bundesstaat. Solche Vorstellungen waren an sich nicht neu; bereits früher hatte man
gegenüber Steuererhöhungsabsichten auf eine wachsende Neigung zum
«Steuerwiderstand» hingewiesen oder im Zusammenhang mit der Gurtentragpflicht an
der Loyalität kantonaler Vollzugsorgane gezweifelt. Neu war die als Quasi-Legitimation
wirkende Begriffsbildung und die Rücksicht, welche die Behörden der erwähnten
Tendenz entgegenbrachten. Dabei dachte man freilich nicht in erster Linie an einen
ethisch begründeten Widerstand, sondern an den Willen zur Durchsetzung des
materiellen Interesses oder des blossen Beliebens. In der Presse wurde für die
Rechtssetzung zwar Rücksichtnahme auf das Volksempfinden und auf die
Leistungsfähigkeit der staatlichen Vollzugsorgane als Gebot politischer Klugheit
anerkannt, zugleich aber vor Führungsschwäche und Abhängigkeit der Behörden
gegenüber betroffenen Minderheiten gewarnt. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.12.1984
PETER GILG

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative Marra (sp, VD) hatten die
eidgenössischen Räte im Herbst 2016 einerseits eine Änderung des
Bürgerrechtsgesetzes verabschiedet und andererseits einen Bundesbeschluss erlassen,
der die erleichterte Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern der dritten
Generation in der Bundesverfassung verankert. Im Hinblick auf das auf den 12. Februar
2017 angesetzte obligatorische Referendum über die Verfassungsänderung gewann das
Thema im zu Ende gehenden Jahr 2016 auch in der öffentlichen Debatte langsam an
Präsenz. Mit Ausnahme der „Weltwoche“, die schon Anfang November das erste Mal
zum verbalen Zweihänder griff und die Linke bezichtigte, „sich von den vielen
Eingebürgerten viele linke Stimmen“ zu erhoffen, sowie die „Umwälzung der politischen
Entscheide, ja des ganzen politischen Erfolgsmodells der Schweiz“ befürchtete, liess
das Nein-Lager lange Zeit nichts von sich verlauten. Die erste SVP-Exponentin, die sich
in dieser Sache zu Wort meldete, war Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU); als
gebürtige Slowakin, die sich nach ihrer Heirat selbst erleichtert hatte einbürgern lassen,
sprach sie sich im „Blick“ allerdings für die erleichterte Einbürgerung der dritten
Generation aus. So war es denn auch das Befürworter-Komitee – eine breite Allianz aus
Vertreterinnen und Vertretern aller grossen Parteien ausser der SVP –, das unterstützt
von den Alt-Bundesrätinnen Ruth Dreifuss (sp, GE) und Eveline Widmer-Schlumpf (bdp,
GR) sowie Alt-Bundesrat Pascal Couchepin (fdp, VS) am 22. November 2016
medienwirksam den Abstimmungskampf eröffnete. Kurz darauf wurde aber bekannt,
dass dem Pro-Komitee die finanziellen Mittel fehlten, um eine sichtbare
Inseratekampagne zu führen, da sich die Wirtschaftsverbände in dieser Frage nicht
engagierten. Neben der grossen Kontroverse um die Unternehmenssteuerreform III
fristete die Debatte um die erleichterte Einbürgerung somit ein Mauerblümchendasein.

Das laue Lüftchen gegen die Vorlage – hauptsächlich Argumente bezüglich
föderalistischer Bedenken oder mangelnden Handlungsbedarfs – wich Anfang 2017

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.02.2017
KARIN FRICK
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jedoch schlagartig einem Wirbelsturm, der sich – für eine von SVP-Exponenten geführte
Kampagne nicht ganz untypisch – einmal mehr um ein Burka-Plakat drehte. „Die kennen
wir doch!“, übertitelte der „Blick“ einen Artikel, in dem er aufzeigte, dass das gleiche
Sujet bereits bei den Kampagnen für das Minarettverbot und die
Masseneinwanderungsinitiative sowie bei der Unterschriftensammlung für das nationale
Verhüllungsverbot zum Einsatz gekommen war. Damit war die öffentliche Debatte
definitiv lanciert, wenn auch vielmehr jene über die Angemessenheit der Plakate als
jene über das inhaltliche Für und Wider der erleichterten Einbürgerung. Mit dem Motiv
hätten die Gegner das Thema völlig verfehlt, da es sich bei den betreffenden
Ausländerinnen und Ausländern der dritten Generation hauptsächlich um italienische,
spanische, portugiesische und türkische Staatsangehörige handle, empörte sich die
Unterstützerseite. Während Bundesrätin Simonetta Sommaruga der Gegenseite
fehlende Argumente unterstellte, verkündete Initiantin Ada Marra im Radio gar, dem-
oder derjenigen 2000 Franken zu bezahlen, der oder die ihr eine Burka tragende
Ausländerin der dritten Generation zeige. Im Internet sorgten die Plakate mit dem
„Burka-Schreckgespenst aus der Mottenkiste“ (BZ) derweil auch für Belustigung, indem
das Sujet in völlig andere Kontexte gesetzt, ad absurdum geführt und durch den Kakao
gezogen wurde. Selbst aus den Reihen der SVP ertönten kritische Stimmen zum
umstrittenen Plakat. Während SVP-Nationalrat Maximilian Reimann (svp, AG) das Sujet
als „nicht optimal“ bezeichnete, war es für Alex Kuprecht (svp, SZ) als Befürworter der
Vorlage schlicht „einige Niveaus zu tief“. Die Mitglieder des Pro-Komitees legten
daraufhin etwas Geld für eine eigene, kleine Plakatkampagne an einigen grossen
Bahnhöfen der Deutschschweiz zusammen. Nachdem die grosse Welle der Empörung
abgeebbt war, plätscherte der Abstimmungskampf wieder gemächlich vor sich hin.

Mit näher rückendem Abstimmungstermin richtete sich die Aufmerksamkeit nochmals
auf einen ganz anderen Aspekt der Abstimmung: das Ständemehr. Was das Volksmehr
betrifft, zeigten die letzten Umfragen eine eher klare Tendenz zu einem Ja, doch das
Ständemehr war bereits früheren Bestrebungen zur erleichterten Einbürgerung zum
Verhängnis geworden (insb. bei der Volksabstimmung vom 12. Juni 1994). Experten
gingen davon aus, dass die Westschweizer Kantone und Zürich der Vorlage bei einem
Volksmehr mit grosser Wahrscheinlichkeit zustimmen würden, während die meisten
Zentral- und Ostschweizer Kantone – traditionell skeptisch in Ausländerfragen – eher
zur Ablehnung der Vorlage neigen sollten. Den entscheidenden Ausschlag erwarteten
sie von den als „Swing States“ bezeichneten Kantonen Basel-Landschaft, Graubünden,
Luzern, Solothurn, Wallis und Zug. Dies sind zugleich jene Kantone, die die
Einbürgerung der dritten Ausländergeneration im Jahr 2004 mit weniger als 60% Nein-
Stimmen abgelehnt hatten. Angesichts der aktuellen, weniger radikalen Reform, die im
Gegensatz zu jener von 2004 insbesondere keinen Automatismus vorsieht, ist es
durchaus denkbar, dass einige der „Swing States“ nun ins andere Lager wechseln. 2

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

In der Romandie lösten verschiedene «Polit-Affären», wie sie die Aargauer Zeitung
bezeichnete, Diskussionen über die Rechte und Pflichten von Regierungsmitgliedern
hinsichtlich Spesen und Annahme von Geschenken, aber auch über die Abwählbarkeit
von Exekutivmitgliedern aus. 
Der einstige Bundesratskandidat und Genfer Sicherheitsdirektor Pierre Maudet (GE,
fdp) musste zugeben, dass er sich mit seiner Familie 2015 nach Abu Dhabi hatte
einladen lassen, obwohl die Annahme von Geschenken für Genfer Staatsräte verboten
ist. Weil gegen ihn ein Strafverfahren wegen Vorteilnahme eingeleitet wurde und später
auch noch der Verdacht auf Steuerhinterziehung auftauchte, musste er nicht nur als
Regierungspräsident zurücktreten, sondern auch Teile seines Departements aufgeben.
Weil Maudet lange über die Affäre gelogen und damit sehr viel Vertrauen verloren hatte,
legte ihm die FDP Schweiz gar einen Parteiaustritt nahe. Allerdings «krallt sich Pierre
Maudet an sein Amt» kommentierte die Sonntags-Zeitung und schloss einen Rücktritt
aus. 
Nicht nur die Reisen in den nahen Osten – unter anderen wie Maudet ebenfalls nach
Abu Dhabi –, sondern vor allem die Spesen des Genfer Nationalrats und Mitglieds der
Genfer Stadtregierung Guillaume Barazzone (cvp), wurden Gegenstand medialer
Berichterstattung: Die CHF 40'000 pro Jahr, wovon CHF 17'000 alleine für
Mobiltelefonkosten verbucht wurden, veranlassten wütende Genferinnen und Genfer
dazu, auf die Strasse zu gehen. 
Auch der Waadtländer Finanzdirektor Pascal Broulis (VD, fdp) geriet in den Fokus der

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Strafbehörden. Er soll auf Reisen eingeladen worden sein, und zwar von niemand
geringerem als «einem der reichsten Einwohner seines Kantons», der von einer
«umstrittenen Pauschalbesteuerung» profitiere (Blick). Für Fragezeichen sorgte jedoch
die tiefe Steuerrechnung von Broulis, die in der Folge publik gemacht wurde. Die
vermutete unrechtmässige Optimierung konnte zwar nicht nachgewiesen werden,
kosteten den FDP-Politiker aber viel Vertrauen. 
Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen zog Géraldine Savary (sp, VD), der gute
Chancen auf einen Bundesratssitz nachgesagt wurden, sollte Alain Berset einst
zurücktreten, und die 2020 als erste Frau SP-Ständeratspräsidentin hätte werden
sollen, die Konsequenzen aus einer Wahlspendenaffäre und beendete ihre politische
Karriere. Sie hatte vom gleichen Unternehmer, der die Reisen vieler Westschweizer
Politiker bezahlt hatte und im Kanton Waadt pauschalbesteuert wird, eine
Wahlkampfspende von CHF 7'500 angenommen. Die informellen Richtlinien der SP
Waadt erlauben jedoch lediglich CHF 5'000. Obwohl ihr Rücktritt auch von zahlreichen
Genossinnen und Genossen bedauert wurde und sie nichts Widerrechtliches getan
habe, sei sie letztlich «über den Klassenfeind gestolpert» und habe das Pech gehabt,
dass die Geschichte in dem Moment publik wurde, «als die halbe welsche
Politprominenz wegen ähnlicher Geschenke, undurchsichtiger Steuerarrangements und
exorbitanter Spesenbezüge am Pranger» stünden, so der Tages-Anzeiger. 

Die «Affären» lösten einige Recherchen und Diskussionen aus. So listete etwa der
Sonntags-Blick die Spesenrechnungen aller Kantonsregierungen für das Jahr 2017 auf.
Auch wenn die Vergleichbarkeit schwierig sei, da unterschiedliche Zulagen in diesen
Abrechnungen geregelt werden und die Regierungen unterschiedlich viele Mitglieder
haben, überrasche die Bandbreite, die zwischen CHF 50'000 (Kanton Schaffhausen)
und CHF 241'356 (Kanton Bern) variiere. Die Aargauer Zeitung vermutete, dass die
«Affäre Maudet» den Forderungen nach mehr Transparenz Flügel verleihen werde. In
der Tat hatte das Parlament beschlossen, dass Parlamentsmitglieder, die auf
Staatskosten ins Ausland reisen, dies publik machen müssen. Allerdings galt dies nicht
für Reisen auf Einladung von Interessengruppen. Die Sonntags-Zeitung brachte mit dem
Thema «Ruhegehälter» einen weiteren Aspekt in die Diskussion ein. Sie vermutete, dass
Maudet auch deshalb nicht zurücktreten wolle, weil in diesem Fall sein Anspruch auf
eine lebenslange Rente verfallen würde. Die Zeitung listete alle Kantone auf, die
entweder gar keine Entschädigung (VS, OW), eine befristete Entschädigung im Sinne
eines «goldenen Fallschirms» (AG, JU, SG, NW, UR, TG, SO, BL, ZG, SH, GL, ZH, BS, AI,
AR, LU) oder eine lebenslange Rente (TI, VD, GE, FR, NE, BE, GR, SZ, inkl. Bund)
ausrichteten. Neben dem augenfälligen Unterschied zwischen Deutsch- und
Westschweiz überraschte auch die Varianz der kantonalen Gesamtbeträge, die zum
Zeitpunkt der Befragung (Juni 2019) an «Polit-Rentner» – so die Sonntags-Zeitung –
ausgerichtet werden und die sich von CHF 153'000 (AR) bis CHF 4 Mio. (TI) pro Jahr
erstreckten. Laut Sonntags-Zeitung bezahlt der Bund für total 23 Personen (inkl. 4
Bundeskanzler und 2 Witwen) CHF 4.4 Mio. Die Basler Zeitung schliesslich machte sich
Gedanken über das Volksrecht auf Abwahl der Regierung. In der Tat könne Maudet nicht
zu einem Rücktritt gezwungen werden: «Nur ein einziger Mensch entscheidet, ob ich
zurücktrete oder nicht – ich selbst», zitierte die Zeitung. Im Extremfall könne Maudet
gar noch im Gefängnis Regierungsrat bleiben. Die Abwahl eines Regierungsrats sei in
sechs Kantonen möglich: In den Kantonen Bern, Schaffhausen, Solothurn, Tessin und
Thurgau kann mittels kantonaler Volksinitiative eine Abstimmung über die Absetzung
der Regierung (in corpore) verlangt werden. Im Kanton Uri können einzelne Amtsträger
– also auch Ständerätinnen und -räte oder der Landamman – per Volksinitiative
abgesetzt werden. In Neuenburg wurde 2014 mit der so genannten Lex Hainard ein
Amtsenthebungsverfahren eingesetzt. Hier hat das Parlament die Möglichkeit, ein
Regierungsmitglied abzusetzen. 3
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Volksrechte

Der Entscheid des Bundesrates, am Abstimmungssonntag des 18. Mai den Bürgerinnen
und Bürgern nicht weniger als neun eidgenössische Vorlagen (zwei Referenden und
sieben Volksinitiativen) zum Entscheid vorzulegen, führte zu einer heftigen Debatte
über eine allfällige Überforderung der Stimmenden. Eine wissenschaftliche Antwort auf
diese Frage lässt sich nicht geben. Die klar über dem Mittel der letzten Jahre liegende
Beteiligung von rund 49% spricht aber eher gegen die These von der Überforderung.
Die aussergewöhnliche Häufung hatte sich ergeben, weil einerseits bei Volksinitiativen
eindeutige Behandlungsfristen vorgegeben sind, und andererseits der übliche
Septembertermin für Volksabstimmungen wegen der nationalen Wahlen vom Oktober
ausfiel. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.05.2003
HANS HIRTER

Auch 2017 fanden sich in den Medien einige Überlegungen zum Funktionieren der
Demokratie im Allgemeinen und der direkten Demokratie im Besonderen: Ist die
(direkte) Demokratie in Gefahr? Wie sollen Volksinitiativen umgesetzt werden? Wer darf
sich in Abstimmungskämpfe einmischen? Macht die direkte Demokratie eine
Verschnaufpause?

Nahrung für diese Überlegungen gab unter anderem der Amtsantritt des neuen
amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Herrschte auf der einen Seite Angst, dass
der neue Präsident in einer politischen Krise gefährlich werden könnte, wurde auf der
anderen Seite Zuversicht geäussert, dass die Demokratie auch «Stürme» aushalte
(Aargauer Zeitung). Dies zeige nicht zuletzt auch die über 180-jährige Erfolgsgeschichte
der Schweiz. Zwar gebe es auch hier Fragen, die in Krisensituationen – hervorgehoben
wurde insbesondere die Zuwanderung – in direktdemokratischen Abstimmungen nicht
immer allen gefallen würden. Dies sei aber vielmehr ein Zeichen der «Lebhaftigkeit»
und nicht des Endes der Demokratie. 

Ganz andere Töne schlug Christoph Blocher bei seiner traditionellen Albisgüetli-Rede
an. Es finde eine «Entmachtung der Bürger» statt: Die «Unwissenden, die
Modernisierungsverlierer, die Unanständigen, die Stillosen, die Populisten, die
Nationalkonservativen und natürlich die SVP» stünden einer politischen Elite
gegenüber, die aus Intellektuellen und «Volksverächtern» bestünde, die nicht nur die
Volksrechte einschränken wollten, sondern auch immer mehr Geld aus der Bevölkerung
pressten. Widerstand sei zwingend. Auch die Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative wurde von SVP-nahen Kreisen immer wieder kritisiert
und als «Verfassungsbruch» bezeichnet. Die direkte Demokratie sei in Gefahr, gab etwa
ein Komitee als Begründung für das letztlich gescheiterte Referendum gegen die
Umsetzung des SVP-Begehrens an. 

Dass die Umsetzung von angenommenen Initiativen schwierig ist, zeigte sich auch bei
der sogenannten Pädophileninitiative. Mehrere Stimmen wurden laut, die forderten,
dass die Initiative nicht gesetzlich konkretisiert werden solle, sondern – wie dies schon
bei der Minarettinitiative der Fall gewesen war – lediglich der Verfassungstext als
Grundlage für eine direkte Anwendung bzw. eine juristische Auslegung herangezogen
werden solle. Damit würde man auch der «zunehmenden Tendenz von grund- und
völkerrechtswidrigen Volksinitiativen Einhalt [...] gebieten» begründete etwa Daniel
Jositsch (sp, ZH) diesen Vorschlag. Volksinitiativen würden trotz Bedenken zur
Umsetzbarkeit angenommen – Hans Rentsch bezeichnete dies in der Weltwoche als
«expressive voting», also als symbolischen und emotionalen statt sachlichen
Abstimmungsentscheid. Das bringe das Parlament in ein Dilemma, befand auch Beat
Vonlanthen (cvp, FR): Wenn es den Spielraum ausnutze und die extremsten
Forderungen eines Volksbegehren einschränke um sie grund- und
menschenrechtskonform umzusetzen, werde ihm nachher Verfassungsbruch
vorgeworfen. 

Im Rahmen der Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III wurde die Frage
diskutiert, wer in Abstimmungskämpfen Empfehlungen abgeben darf. Mehrere
kantonale Finanzdirektoren warben in einem Inserat für ein Ja zur Steuerreform. Die
Frage, ob sich die Kantone an der Finanzierung dieser Inserate beteiligten, wurde zwar
abschlägig beantwortet, trotzdem sei es heikel, dass sich amtliche Stellen in
Abstimmungskämpfe einmischten, kritisierte etwa der Tages-Anzeiger. Es wurde dabei
auch auf ein Bundesgerichtsurteil verwiesen, das die Stellungnahme von Ostschweizer
Regierungsräten zum Nachrichtendienstgesetz gerügt hatte. 
Das Nein zur USR III wurde teilweise auch unter dem Aspekt einer Korrekturwirkung der

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN
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direkten Demokratie diskutiert. Der Entscheid sei als Kurskorrektur eines Projektes
einer rechtsbürgerlichen Mehrheit aus SVP und FDP im Nationalrat zu verstehen. Die
direkte Demokratie habe «das Misstrauen quasi im Blut», interpretierte etwa der
Zürcher Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann im Blick den Abstimmungsausgang. 

Eben diese direkte Demokratie «halte Winterschlaf», bilanzierte die Solothurner
Zeitung mit Blick auf den Umstand, dass im Jahr 2017 über keine einzige Volksinitiative
abgestimmt wurde und sogar der Abstimmungstermin Ende Jahr entfiel. Dies sei wohl
aber nur eine Verschnaufpause, befänden sich doch eine Reihe neuer Volksbegehren in
der Pipeline. Nicht weniger als fünf neue Anliegen wurden im Herbst – wohl auch im
Hinblick auf die Wahlen 2019 – lanciert. Dass die Initiative zur «arme électorale» werde,
wie die Tribune de Genève titelte, sei zu verhindern, zum Beispiel durch Erhöhung der
Unterschriftenzahl, gab Yannick Buttet (cvp, VS) im gleichen Blatt zu Protokoll. Experten
gaben allerdings zu bedenken, dass wohl vor allem kleine und finanzschwache
Organisationen unter einer solchen Änderung der Spielregeln zu leiden hätten. 
Zu den potenziellen künftigen Abstimmungsvorlagen wird vermutlich auch ein
Referendum über die Armeeflugzeugbeschaffung gehören. Armeeminister Guy Parmelin
hatte nämlich beschlossen, den Planungsbeschluss dem fakultativen Referendum zu
unterstellen. Damit begebe sich der SVP-Bundesrat auf demokratisches Neuland,
urteilte der Tages-Anzeiger. Es handle sich hier quasi um die Einführung eines
Finanzreferendums auf nationaler Ebene.  
Bereits ihren Schatten voraus warf die Selbstbestimmungsinitiative der SVP, die den
Vorrang des Landesrechts in der Verfassung verankern will und 2018 in den Räten
debattiert werden wird. Was geschehen soll, wenn eine Volksinitiative angenommen
wird, die gegen Völkerrecht oder bestehende Verträge verstösst, sei in der Tat nicht
geregelt aber im Rahmen der Überlegungen zu Ungültigkeitsgründen von Volksinitiativen
schon virulent diskutiert worden, fand Andrea Caroni (fdp, AR). 5

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Nach dem Erfolg der SVP-Ausschaffungsinitiative und dem Misserfolg der SP-
Steuerinitiative am 28. November, lancierte die SP noch einmal die Diskussion um den
Einfluss von Geld auf Abstimmungskampagnen. Noch 2009 war ein Vorschlag der
Staatspolitischen Kommission des Nationalrats für die Gewährleistung von faireren
Abstimmungskampagnen bereits an der Eintretenshürde gescheitert. Die Partei
beklagte insbesondere die ungleichen Kampagnenbudgets und wies darauf hin, dass
bereits die Transparenz der Ausgaben für eine ausgeglichenere Wahrnehmung der
Kampagnen durch die Stimmbürgerschaft hilfreich sein würde. 6
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Viel Druckerschwärze wurde 2014 zum Thema Abstimmungsprognosen und -analysen
verbraucht. Auch hier spielte die im Berichtjahr vieles überschattende
Masseneinwanderungsinitiative eine wichtige Rolle. Bereits im Vorfeld der Abstimmung
wurde über die Präzision der Demoskopie diskutiert, als im Januar eine Nein-Mehrheit
gegen die Initiative der SVP prognostiziert wurde. Erinnerungen an die Minarett-
Initiative wurden wach, bei der sich die vor der Abstimmung prognostizierte deutliche
Ablehnung am Abstimmungssonntag ins Gegenteil kehrten. Im Fokus stand dabei auch
2014 Claude Longchamp, Direktor des GfS-Meinungsforschungsinstituts, der Umfragen
für die SRG nicht nur durchführt, sondern auch kommentiert. Bei der
Masseneinwanderungsinitiative war Longchamp vorsichtiger und sagte lange Zeit einen
sehr knappen Ausgang voraus. In die Schlagzeilen geriet der GfS-Direktor dann
allerdings mit der VOX-Analyse zum Urnengang im Februar. Dort wurde eine Beteiligung
von Jugendlichen von lediglich 17% analysiert. Alternative Analysen aus Städten und dem
Kanton Genf, bei denen die Stimmrechtsausweise und nicht Umfragen als Basis dienten,
kamen jedoch auf höhere Zahlen, mit denen die VOX-Analysen in Frage gestellt wurden.
Longchamp kündigte an, ein neues Gewichtungsverfahren testen zu wollen. Im
Parlament reichte Aline Trede (gp, BE) eine noch nicht behandelte Motion ein, mit der
eine gesamtschweizerische Erhebung aller Stimmzettel analog zum Kanton Genf und zur
Stadt St. Gallen angeregt wird. Die VOX-Analysen, die bisher von Claude Longchamp
zusammen mit Politikwissenschaftlern aus Bern, Genf und Zürich durchgeführt wurden,
gerieten in der Folge in ein relativ schiefes Licht und der Bund prüfte Alternativen.
Entschieden wurde, dass die Abstimmungsanalysen künftig ausgeschrieben werden
sollen, um durch Konkurrenz die Analysequalität zu steigern. Ende Jahr griff Christoph
Mörgeli (svp, ZH), für den Longchamp seit langem ein rotes Tuch zu sein scheint, zum
Zweihänder und reichte eine parlamentarische Initiative ein, mit der
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Abstimmungsprognosen verboten werden sollen. Zudem müsse sich die SRG von Claude
Longchamp trennen. Mörgeli sah es als erwiesen an, dass Umfragen vor Urnengängen
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auf unzulässige Weise beeinflussten. Die
Wissenschaft vertritt hier eine differenziertere Meinung. Nachweise von tatsächlicher
Beeinflussung konnten bisher nicht stichhaltig erbracht werden. Bei aller
gesellschaftspolitischer Diskussion um Abstimmungsprognosen und -analysen ging ab
und an diese wissenschaftlich-methodische Position etwas unter. Umfragen sind nicht
mehr – aber auch nicht weniger – als eine relativ wackelige Momentaufnahme, die ein
Stimmungsbild bei Befragten abbildet, das sich nur mit sehr grosser Sorgfalt und
Zurückhaltung auf die gesamte Bevölkerung hochrechnen lässt. 7

Die Kommunikation des Bundesrates vor Abstimmungen stand auch 2014 in der Kritik.
Die SVP sprach im Vorfeld ihrer Masseneinwanderungsinitiative von einer „neuen
Dimension“, warf der Regierung „einseitige Behördenpropaganda“ vor und klagte
darüber, dass sich die Exekutive von den Abstimmungskomitees – hier konkret von den
Wirtschaftsverbänden – vor den Karren spannen lasse. Der Bundesrat hat in der Tat
eine Informationspflicht. Ob und wie ausgewogen, umfassend und transparent er
Informationen zu Abstimmungsvorlagen gibt, wie er sich das selber in entsprechenden
Leitlinien auferlegt, bleibt freilich Interpretationssache. Gegen ein generelles
Informationsverbot für die Regierung hatte sich die Bevölkerung 2008 an der Urne mit
grosser Mehrheit ausgesprochen: die Maulkorbinitiative wurde damals mit 75,2% Nein-
Stimmenanteil abgelehnt. 8
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Für einige Polemik sorgte im Berichtjahr die vermeintlich geringe Partizipation von
Jugendlichen. Den Reigen eröffnete der Befund der VOX-Nachabstimmungsanalyse der
eidgenössischen Abstimmungen vom Februar 2014. Die Verfasser der Studie
analysierten eine bedenklich geringe Beteiligung der unter 30-jährigen von lediglich
17%, während 66% der Befragten über 30 Jahre sich am Urnengang beteiligt hätten. Der
Generationengraben war freilich kein neues Phänomen, in dieser Stärke und
insbesondere in Bezug auf den Abstimmungsausgang bei der
Masseneinwanderungsinitiative bewegte er allerdings die Gemüter. Auch wenn das
Ausmass später relativiert wurde, blieb die geringe politische Partizipation Jugendlicher
ein breit diskutiertes Thema. In der Partizipationsforschung ist allerdings bekannt, dass
sich die politische Partizipation Jugendlicher eher auf unkonventionelle Formen
konzentriert und sich weniger bei Wahlen oder Abstimmungen manifestiert. Hinzu
kommt, dass sich Jugendliche mit herkömmlichen Umfragemethoden (Befragung via
Festnetzanschlüsse) immer weniger fassen lassen. Die ungleiche konventionelle
Partizipation bei Abstimmungen und Wahlen bleibt allerdings ein repräsentativ-
demokratisches Problem – umso mehr, weil mit den Baby-Boomern die ältere
Generation noch stärker vertreten ist. Gefordert wurden im Berichtsjahr unter
anderem eine bessere politische Bildung in der Schule und eine aktive Förderung des
politischen Interesses junger Menschen via soziale Netzwerke. Bundespräsident Didier
Burkhalter brachte auch die Idee einer Senkung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre ins
Gespräch. Ein entsprechendes Postulat Reynard (sp, VS) hiess der Bundesrat gut, es
wurde allerdings von Gregor Rutz (svp, ZH) bekämpft. Wahlrechtsalter 16 kennen bisher
Österreich und der Kanton Glarus. 9
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Nachdem sich das Konsortium aus neun Kantonen (ZH, GL, FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG)
2015 aufgrund des Entscheides des Bundesrats, dass das verwendete System nicht
sicher sei, aufgelöst hatte, bestanden 2016 auf dem E-Voting-Markt noch zwei Systeme.
Dem «Genfer System (CHvote)» gehörten neben dem Kanton Genf auch die Kantone
Basel-Stadt, Bern und Luzern an. Dem 2015 neu von der Post angebotenen System hatte
sich der Kanton Neuenburg angeschlossen. Beide Systeme ermöglichten die individuelle
Nachprüfung der korrekt abgegebenen Stimmen. Angestrebt wird von beiden Systemen
allerdings eine universelle Verifizierbarkeit: Ein Kanton muss überprüfen können, ob
das Wahlresultat stimmt. 

Die beiden Anbieter buhlten aktiv um die Konsortiums-Kantone, von denen nicht
wenige ihre Experimente mit dem elektronischen Abstimmen weiterführen und ihren
Auslandschweizerinnen und -schweizern weiterhin die Möglichkeit von E-Voting bieten
wollten. Anfang 2016 entschied sich der Kanton Freiburg für das System der Post. Im
Oktober gaben der Kanton St. Gallen und im November der Kanton Aargau dem Genfer
System den Zuschlag. Die Kantone Basel-Stadt, Solothurn und Zürich holten 2016
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verschiedene Offerten ein. 

Die Auflösung des Konsortiums hatte der Entwicklung von E-Voting einen ziemlichen
Dämpfer versetzt. Der Bundesrat selber korrigierte sein ursprüngliches Ziel, bis 2015 E-
Voting für alle Auslandschweizerinnen und -schweizer einzuführen. Als Antwort auf eine
Motion Lombardi (cvp, TI) erwähnte die Regierung, dass wohl sogar eine Umsetzung für
2019 schwierig werden dürfte – ein Datum, das von der ASO, der Auslandschweizer-
Organisation, mit einiger Vehemenz gefordert worden war. 

Noch keine Versuche mit E-Voting – der Föderalismus lässt grüssen – hatten die
restlichen 12 Kantone gestartet. In sieben Kantonen (darunter Basel-Landschaft,
Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Uri) bestanden immerhin die Rechtsgrundlagen für
eine mögliche Einführung von E-Voting. Im Kanton Waadt beschloss das Parlament
einstimmig, den Termin für erste Tests nach hinten zu verschieben. In den restlichen
fünf Kantonen, darunter Appenzell Ausserrhoden und Zug waren noch nicht einmal
rechtliche Grundlagen für elektronisches Wählen und Abstimmen eingeführt worden.
Allerdings forderte der Kanton Zug vom Bund verbindliche Grundlagen, bevor man Geld
in die Hand nehme.

In der Tat war die Landesregierung daran, mit einer Roadmap das Projekt E-Voting neu
aufzugleisen. In einer Umfrage wurden die Kantone nach ihren entsprechenden
Bedürfnissen gefragt. Ziel des Bundes war es, dass bis Ende 2019 in zwei Dritteln der
Kantone E-Voting eingeführt ist. 
Die Bundeskanzlei bewilligte zudem die Gesuche der Kantone Bern, Luzern, Basel-
Stadt, Neuenburg, Freiburg und Genf für E-Voting für Auslandschweizerinnen und
-schweizer bei Abstimmungen (rund 57'000 Stimmberechtigte). Die Kantone Genf und
Neuenburg durften zudem für 30 Prozent der kantonalen Stimmbevölkerung
Abstimmen per Internet einrichten (ca. 97'000 Stimmberechtigte). Die Bundeskanzlei
wird bei jeder Abstimmung die Systeme auf ihre Sicherheit hin überprüfen. 10

Verschiedentlich wurde 2016 die Idee von Losentscheiden in der Demokratie
diskutiert. So schlug etwa der an den Solothurner Literaturtagen auftretende belgische
Historiker David van Reybrouck vor, Wahlen gänzlich durch Losentscheide zu ersetzen.
Eine Ursache der aktuellen Krise der repräsentativen Demokratie sah der Autor von
«Gegen Wahlen. Warum abstimmen nicht demokratisch ist» im Wahlakt selber. Statt
eines Parlaments soll ein Bürgerinnen- und Bürgergremium, das aus der Bevölkerung
ausgelost werde, über politische Sachgeschäfte entscheiden. Neben
Chancengleichheit, besserer Repräsentation und mehr Nähe zur Bürgerschaft
versprach sich der Autor eine stärkere Konzentration auf Sachpolitik, weil niemand um
eine Wiederwahl kämpfen müsste. Kritiker wandten ein, dass ausgeloste Laien – wenn
diese das Los überhaupt akzeptierten – wohl noch viel stärker von Lobbyierenden
beeinflusst würden als gewählte Milizpolitikerinnen und -politiker. Die fehlende Angst
vor einer Wiederwahl erhöhe zudem die Gefahr von Korruption, da eine Kontrolle durch
eine mögliche Abwahl wegfiele. 
Die Befürworterinnen und Befürworter von Zufallsverfahren fügten Erfahrungen aus
Irland ins Feld, wo ein Komitee aus ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern eine
Verfassungsreform zum Thema Abtreibung mitgestaltet hatte, die 2015 erfolgreich eine
Volksabstimmung passierte. Häufig wurde auch Aristoteles zitiert, der das Losverfahren
als demokratisch bezeichnet habe. Allerdings ging dabei häufig vergessen, dass
Aristoteles ein Kritiker der antiken Demokratie war, bei der die meisten politischen
Ämter per Los besetzt wurden. In den Medien geisterte zudem die Idee einer
Volksinitiative herum, mit der ein Komitee mit dem Namen «Génération Nomination»
um Charly Pache (FR, piraten) das Losprinzip zur Bestellung des Nationalrats einführen
wolle. 11
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E-Voting genoss auch 2017 einen hohen Stellenwert in Politik und Medien, auch wenn
die Kritik am elektronischen Abstimmen und Wählen, und insbesondere die
Sicherheitsbedenken, langsam aber sicher zunahmen. Die Betreiber der beiden
Systeme, der Kanton Genf für CHVote und die Post zusammen mit der spanischen Firma
Scytl, konkurrierten sich stark.

Anfang 2017 vermeldete die NZZ, dass dem «Urnengang per Mausklick [...] die Zukunft»
gehöre. Vorteile seien, dass es aus formalen Gründen keine ungültigen Stimmen mehr
gebe und dass vor allem die Auslandschweizerinnen und -schweizer von einer
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schnelleren Übermittlung ihrer Stimme profitierten. Zudem seien elektronisch
abgegebene Stimmen wesentlich schneller ausgezählt als die herkömmlichen
Stimmzettel. Ein Nachteil sei jedoch die im Vergleich zur brieflichen Abstimmung noch
geringere Sicherheit, die aber mit der sogenannten universellen Verifizierbarkeit – die
Stimmenden sollen ihre eigene Stimmabgabe und indirekt die Gesamtheit der
eingegangenen Stimmen überprüfen können – erhöht werde.  
Anfang April fällte der Bundesrat seinen Grundsatzentscheid, die Grundlagen für ein
flächendeckendes E-Voting in der Schweiz zu schaffen und elektronisches Abstimmen
als dritten Kanal zu etablieren. Es sei nach rund 200 erfolgreichen Versuchen Zeit, zum
ordentlichen Betrieb überzugehen, begründete Bundeskanzler Walter Thurnherr in
einer Medienkonferenz den Entscheid. Ziel sei, dass zwei Drittel der Kantone für die
eidgenössischen Wahlen 2019 die elektronische Stimmabgabe anbieten würden. Das
Vertrauen sollte mit Hilfe von hohen Sicherheitsstandards geschaffen werden: Erstens
muss der Quellcode des E-Voting-Systems offengelegt und zweitens muss eine
universelle Verifizierbarkeit geschaffen werden, die jedoch das Stimmgeheimnis nicht
verletzen darf. Die Betreiberinnen der beiden bestehenden Systeme gaben bekannt,
diese Anforderungen bis 2018 umsetzen zu wollen. CHVote veröffentlicht den
Quellcode bereits seit 2016. 
Eine Mehrheit des Nationalrats teilte die Stossrichtung des Bundesrats und bekräftigte
dies in der Sommersession mit der Annahme eines Postulats Dobler (fdp, SG), das einen
Bericht zur Möglichkeit einer komplett papierlosen Umsetzung von E-Voting forderte. 
Einzelne Kantone, denen es auch mit dem bundesrätlichen Grundsatzentscheid nach
wie vor freistand, E-Voting einzuführen, nahmen den frischen Wind zum Anlass,
ebenfalls wieder auf den E-Voting-Zug aufzuspringen. Für den eidgenössischen
Urnengang vom September 2017 war Abstimmen per Mausklick in acht Kantonen
möglich: Der Bundesrat hatte die Bewilligung für die Kantone Aargau, Bern, Basel-Stadt,
Freiburg, Genf, Luzern, Neuenburg und St. Gallen erteilt. Im Kanton St. Gallen hatten
rund 5'600 von 37'000 Personen, denen dies möglich war, von der elektronischen
Stimmabgabe Gebrauch gemacht.  

Gleichzeitig mit der Euphorie wurde allerdings auch der Chor der Warnerinnen und
Warner lauter. Die Bedenken bezüglich der Sicherheit von E-Voting wurden in Genf
Anfang Jahr schon ziemlich virulent, als bekannt wurde, dass ein RTS-Journalist bei
einer Abstimmung im Kanton Genf seine Stimme zwei Mal abgeben konnte. Er wurde
zwar wegen Stimmenfälschung angezeigt, löste aber mit seiner entsprechenden
Reportage einigen Wirbel aus. 
Die Gefahr von Cyberattacken oder eines Hackens von E-Voting-Systemen hatte etwa in
Frankreich oder in Norwegen dazu geführt, dass die entsprechenden E-Voting-
Versuche abgebrochen wurden. Nicht zuletzt diese internationalen Entwicklungen
liessen auch im Parlament die Stimmen lauter werden, die E-Voting als «Gefahr für
unsere Demokratie» bezeichneten – so etwa Franz Grüter (svp, LU) im Boten der
Urschweiz (18.7.17). Grüter plante zudem einen Vorstoss, mit dem ein Moratorium für E-
Voting-Versuche eingeführt werden sollte. An der Def Con, einer Veranstaltung für
Hacker, habe sich gezeigt, dass in verschiedenen Ländern eingesetzte E-Voting-
Systeme in weniger als 2 Stunden geknackt werden konnten. Dies dürfe in der
Schweizer direkten Demokratie auf keinen Fall passieren, so der Luzerner
Volksvertreter. 
Neben Sicherheitsbedenken gab es auch einzelne Stimmen, die vor einer
Simplifizierung des staatsbürgerlichen Aktes der Stimmabgabe warnten: Wenn
Abstimmen zu einem einfachen Klick im Sinne eines Daumen-hoch/Daumen-runter-
Verhaltens wie in verschiedenen sozialen Medien verkomme, würden Demagogen ein
leichtes Spiel haben, wurde argumentiert. Die «Entschleunigung des
Abstimmungsprozesses» (BaZ 22.2.17) in Form des brieflichen Abstimmens müsse
deshalb hochgehalten und der «digitalen Demokratie» müsse mit grosser Vorsicht
begegnet werden (AZ 30.6.17).

Die beiden bestehenden Systeme – ein drittes System, ein Konsortium aus neun
Kantonen, war 2015 aufgelöst worden – konkurrierten sich teilweise mit harten
Bandagen. Mit CHVote wurden die Kantone Aargau, Bern, Genf, Luzern und St. Gallen
beliefert. Die Post konnte die Kantone Basel-Stadt, Freiburg, Neuenburg und Thurgau
für sich gewinnen. 
Der Post wurde häufig die Zusammenarbeit mit einem privaten Anbieter angekreidet. Es
könne nicht sein, dass ein derart sensibler Bereich an ein ausländisches Unternehmen
delegiert werde, gab etwa Christophe Darbellay (VS, cvp) für Le Temps (12.8.17) zu
Protokoll. Die spanische Firma Scytl habe zudem eine direkte Verbindung zum US-
Geheimdienst, berichtete die Sonntagszeitung (15.10.17). Die Post ihrerseits griff das
Genfer CHVote an und gab zu bedenken, dass das System veraltet sei und sich nicht für
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einen flächendeckenden Einsatz eigne. Zudem sei es abhängig von politischem Sukkurs,
weil es mit öffentlichen Geldern finanziert werde. 
Während die Konkurrenz der beiden Anbieter von den einen als fruchtbarer
Wettbewerb betrachtet wurde, warnten andere vor den Folgen der Auseinandersetzung
auf das Vertrauen in E-Voting. 12

Die Schweiz kennt kein Gesetz zur Kampagnenfinanzierung aus dem Ausland. Da auch
keine Transparenz hinsichtlich Geldgeberinnen und Geldgeber von
Abstimmungskampagnen herrscht, weiss niemand, ob und wie oft ausländische
Akteurinnen und Akteure in Schweizer Abstimmungskämpfe eingreifen. Bei zwei
Kampagnen zwischen 2016 und 2018 wurde allerdings bekannt, dass Geld aus dem
Ausland in den Abstimmungskampf geflossen war: bei der Nein-Kampagne zur
Spekulationsstopinitiative (Abstimmung vom 28.2.16) und beim Referendum gegen das
Geldspielgesetz (Abstimmung vom 10.6.18). 

Bei der Initiative «Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln!» unterstützte der Verband
«Swiss Trading and Shipping Association», der rund 150 teilweise multinational tätige
Rohstofffirmen vertritt, das Lager der Gegnerinnen und Gegner mit einem «tiefen
sechsstelligen Betrag», wie der Tages-Anzeiger berichtete. Beim Initiativkomitee stiess
auf Kritik, dass sich «gigantische ausländische Konzerne [...] in die Meinungsbildung des
Schweizer Abstimmungskampfs» einmischen, so der Kampagnenleiter Oliver
Heimgartner. Nicht die Herkunft der Unternehmen sei das Problem, äusserte sich Roger
Nordmann (sp, VD) zu Wort, sondern die Intransparenz über Ursprung und Höhe von
Spenden ganz generell. Aus staatsrechtlicher Sicht sei Geld aus dem Ausland nicht
verfassungswidrig, urteilte wiederum Andreas Auer, Professor für öffentliches Recht im
Tages-Anzeiger. Es sei sogar wünschenswert, dass sich möglichst viele Organisationen
engagierten, solange die Meinungsäusserungsfreiheit gewährt bleibe.  

Kurz vor der Abstimmung über das Geldspielgesetz wurde zudem bekannt, dass der
europäische Verband der Geldspielanbieter (Egba) nicht bloss, wie bereits früher
bekannt geworden war, die Unterschriftensammlung für das Referendum mitfinanziert
hatte, sondern dass auch viel Geld in die Abstimmungskampagne geflossen war – laut
Blick insgesamt mehr als CHF 1 Mio. Dies führte nicht nur bei den Befürworterinnen und
Befürwortern der Vorlage zu grosser Kritik, sondern sorgte gar im Lager der
Gegnerinnen und Gegner für Unmut. 

Die Diskussionen gipfelten schliesslich auf der einen Seite in einer parlamentarischen
Initiative von Jean-René Fournier (cvp, VS). Seine Initiative für ein Verbot ausländischer
Kampagnenfinanzierung werde von Parlamentsmitgliedern aus allen Fraktionen
unterstützt, gab der Walliser im Blick zu Protokoll. Auf der anderen Seite zeigte eine
Befragung von rund 7'500 Online-Nutzenden der TA-Medien, dass fast zwei Drittel der
Befragten ausländische Gelder für Abstimmungskampagnen verbieten würden. Die
Diskussionen sorgten sicherlich auch bei der Transparenzinitiative für Schub, die
forderte, dass Spenderinnen und Spender von Geld für Abstimmungs- und
Wahlkampagnen genannt werden müssen. 13
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Neben den in den letzten Jahren virulenter werdenden Diskussionen über E-Voting
gingen andere Möglichkeiten der Digitalisierung (direkt-)demokratischer Prozesse etwas
unter. Dabei hatte der Bundesrat bereits 2009 beschlossen, neben dem elektronischen
Wählen und Abstimmen auch die Möglichkeit der digitalen Unterschriftensammlung
vorantreiben zu wollen. Das sogenannte E-Collecting wurde damals als dritte Phase des
Projektes «Vote électronique» angekündigt, die in Angriff genommen werde, wenn E-
Voting umgesetzt sei. 
Seit damals hat sich in der Tat einiges getan. So kamen verschiedentlich innert
kürzester Zeit via Facebook zahlreiche Unterschriften zusammen, etwa für eine Petition
zur Senkung der Billag-Gebühren oder für eine (gescheiterte) Volksinitiative für Tempo
140 auf Autobahnen. Das Scheitern der Letzteren zeigte freilich, dass ein Like auf
Facebook nicht automatisch eine Unterschrift unter ein Initiativbegehren bedeutet.
Gültig ist eine Unterschrift nämlich bisher nur in ihrer analogen Form und nur, wenn
Name und Vorname handschriftlich angebracht wurden. Online verbreitete
Unterschriftenbögen müssen also ausgedruckt, ausgefüllt, unterschrieben und an die
Initianten gesandt werden. 

Die eigentliche Idee von E-Collecting würde hingegen eine elektronische Unterschrift

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2018
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.21 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



erlauben. Der bundesrätliche Plan ist, dass alle kantonalen und kommunalen
Stimmregister harmonisiert werden und jede Bürgerin und jeder Bürger eine eindeutige
Online-Identität erhält, auf deren Grundlage sie auch Initiativen unterschreiben
könnten. 
Diese Idee weckte Ängste und Hoffnungen, die in den Medien reflektiert wurden.
Insbesondere wurde befürchtet, dass das Unterzeichnen von Anliegen viel einfacher
werde, was zu einer Flut von Initiativen führen würde. Die Möglichkeit für digitales
Unterschreiben – so wurde gemutmasst – werde die Erhöhung der
Unterschriftenhürden oder neue Institutionen wie etwa die Volksmotion nach sich
ziehen. Mit Letzterer würde eine bestimmte Zahl von Unterschriften das Parlament
dazu zwingen, ein Volksanliegen wie eine parlamentarische Motion zu behandeln.
Befürchtet wurde zudem, dass Parteien überflüssig würden, wenn kleine Gruppen
mittels sozialer Medien rasch und effektiv mobilisieren und Unterschriften sammeln
könnten. 
Es gab allerdings auch zahlreiche Befürworterinnen und Befürworter des digitalen
Unterzeichnens von Volksbegehren, die die Bedenken dämpfen wollten. Die Zahl an
Initiativen würde sich auch mit Online-Unterschriften selber regulieren, da auch hier an
der Urne nur Projekte angenommen würden, die auch wirklich Mehrheiten finden
würden. Zudem gehe das Sammeln auf der Strasse häufig mit unreflektiertem
Unterschreiben einher. Bei E-Collecting gäbe es hingegen zahlreiche Möglichkeiten,
sich vor einer Unterschrift zu informieren. Es müsse sich erst weisen, ob Online-
Sammlungen einfacher seien als etwa Massenversände, bei denen beispielsweise grosse
Parteien oder Organisationen ihren Mitgliedern per Post Unterschriftenbögen
zusenden. Dort sei der Rücklauf jeweils nicht sehr hoch und es zeige sich immer
wieder, dass ein Gespräch besser funktioniere als eine anonyme Abfertigung im
Massenversand. Nicht zuletzt könne Digitalisierung aber die Teilhabe am politischen
Prozess verstärken und Parteien würden die Möglichkeiten der Digitalisierung für sich
zu nutzen lernen.

2016 startete mit «WeCollect» eine Plattform, die sich das vermeintlich einfachere
digitale Prozedere zunutze machte. Wer ein Anliegen unterstützen will, trägt sich online
ein und erhält eine Mail mit einem Antwortbogen als PDF, der bereits vorfrankiert ist.
Dieser muss ausgedruckt, unterschrieben und per Post zurückgesendet werden. Daniel
Graf, der Betreiber der Plattform, kündigte an, mit der Plattform parteipolitisch neutral
sein zu wollen. Komitees könnten sich bewerben und die Community werde dann
entscheiden, ob ein Anliegen unterstützt werde. Diese Community bestehe aus
«linksliberalen und weltoffenen» Personen, die sich für die Plattform registrierten und
ihrerseits dann ein Potenzial für Unterschriften bildeten; innerhalb von rund zwei
Jahren gehörten bereits 50'000 Personen dazu. Innert wenigen Tagen und relativ billig
könnten auf WeCollect die nötigen Unterschriften zusammenkommen, betonte Graf.
Würden bei herkömmlichen Unterschriftensammlungen die Kosten pro Unterschrift auf
zwei bis drei Franken geschätzt, könne bei WeCollect mit weniger als CHF 1 pro
Unterschrift gerechnet werden. Dies sei auch deshalb möglich, weil neben der
Unterschrift auf seiner Plattform auch gespendet werden könne, so Graf. Damit
könnten der Einrichtungsaufwand auf seiner Plattform und eventuell gar die
Portokosten finanziert werden. Die ersten Anliegen, für die der Service von WeCollect
in Anspruch genommen wurden, waren die Transparenzinitiative der SP und die
Initiative für einen Vaterschaftsurlaub. 
Die Plattform wurde allerdings auch kritisiert. Dass Graf alleine entscheide, wer seine
Dienste nutzen dürfe, sei problematisch. Nachdem die CVP mit ihrer
Gesundheitskosten-Initiative und ein rechtes Komitee mit dem Begehren «Zuerst
Arbeit für Inländer» bei Graf abgeblitzt waren, wurden bürgerliche Stimmen laut, die
eine problematische Machtballung ausmachten. Neben der ideologischen Ausrichtung
wurden zudem Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes laut. 14

Die Virulenz der Debatten um das Thema E-Voting nahm 2018 weiter zu. Diskutiert
wurde insbesondere, ob der Nutzen, der mit «Vote électronique» gewonnen werde, das
Schadenpotenzial übertreffen könne. Während der Bundesrat und zahlreiche Kantone
die Entwicklung von E-Voting vorantrieben, wuchs die Skepsis in den eidgenössischen
Räten. Eine grössere gesellschaftliche Debatte zum Thema blieb vorerst noch aus, kann
aber im Rahmen einer angekündigten Volksinitiative zu einem Verbot von E-Voting
erwartet werden. Ende Jahr entschied sich der Kanton Genf, sein seit 2003
bestehendes System CHVote aus Kostengründen nicht weiter zu entwickeln und es per
2020 vom Markt zu nehmen. Damit verblieb einzig das System der Post, das im Frühling
2019 einem vom Bund finanzierten Intrusionstest unterzogen werden soll.
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«Von einem Siegeszug des E-Voting in der Schweiz kann beim besten Willen nicht die
Rede sein», hatte die NZZ bereits im Februar 2018 den Stand der Entwicklung des
elektronischen Abstimmens kommentiert. Es ginge nicht nur um die wichtigen
Sicherheitsbedenken: Auf dem Spiel stünden die Wahrung des Stimmgeheimnisses und
die Garantie der unverfälschten Stimmabgabe. Grund für den Kommentar war die
Ankündigung der Bundeskanzlei, die bestehenden E-Voting Systeme – das vom Kanton
Genf betriebene CHVote und das System der Post – einem Härtetest zu unterziehen.
Diese Forderung, verbunden mit einem Preisgeld über CHF 1 Mio., war bereits von
Marcel Dobler (fdp, SG) als Motion formuliert worden (Mo. 17.3852), die dieser allerdings
nach der Ankündigung der Bundeskanzlei zurückzog. Als Termin für diesen Stresstest
nannte der Bund das erste Quartal 2019. Gleich nach der Ausschreibung Ende Jahr
meldeten sich mehr als 400 Interessentinnen und Interessenten, die das System hacken
wollten

Eine neue Wende bekam die Diskussion um E-Voting Ende Februar mit der
Vorankündigung der Lancierung einer Volksinitiative zur Verhinderung von E-Voting. Ein
Komitee um den Luzerner Nationalrat und IT-Unternehmer Franz Grüter (svp, LU) und
den Chaos Computer Club kündigte an, «Vote électronique» stoppen zu wollen. Man
könne zwar auch die Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte, die ja noch
immer nicht vollzogen sei, mit einem Referendum bekämpfen, aber dann sei es
vielleicht zu spät. In der Tat schufen immer mehr Kantone Voraussetzungen für
elektronisches Abstimmen. Die Initianten waren sich einig, dass jedes Wahlsystem
gehackt werden könne. Dies sei aber noch nicht einmal nötig: Wenn nur schon der
Anschein erweckt werde, dass bei einer Abstimmung nicht alles mit rechten Dingen
zugehe, nehme das Vertrauen in das Abstimmungsergebnis schaden, betonten sie. So
werde die Demokratie de facto abgeschafft, warnte Hernâni Marques vom Chaos
Computer Club, der bereits im Referendumskomitee gegen das Büpf gesessen hatte.
Einigendes Merkmal des Initiativkomitees war das Misstrauen gegen die Bundeskanzlei,
die E-Voting auch in den Kantonen vorantrieb. Die Vorwürfe seien nicht berechtigt, gab
Barbara Perriard, die Leiterin politische Rechte in der Bundeskanzlei, zu Protokoll. Das
Referendum hätte bereits 2002 bei der Einführung der E-Voting-Versuche ergriffen
werden können. Zudem gebe es ja auch die Möglichkeit von kantonalen Referenden.
Auch die Bundeskanzlei strebe höchste Sicherheit in Zusammenhang mit E-Voting an.
Mit der vollständigen Verifizierbarkeit, die vom Bund von den E-Voting-Systemen
verlangt werde, sei aber sichergestellt, dass Angriffe entdeckt würden.

Von verschiedener Seite wurde begrüsst, dass mit einer Initiative eine breite
Grundsatzdebatte über den neuen Wahl- und Stimmkanal geführt werden solle. Uneinig
war man sich allerdings, wie gross das Schadenpotenzial sei und ob der Nutzen im
Vergleich dazu genügend gross sei. Dass ein solcher insbesondere für die
Auslandschweizerinnen und -schweizer, aber auch für Menschen mit besonderen
Bedürfnissen (z.B. Personen, die von einer Behinderung betroffen sind) bestehe, war
unbestritten. Häufig wurde auch ins Feld geführt, dass die Beteiligung – vor allem auch
von Jugendlichen – dank elektronischem Abstimmen und Wählen zunehmen würde. Die
digitale Stimmabgabe müsse als Chance betrachtet werden, weil sie den Prozess der
Stimmabgabe vereinfache und helfe, ungültige Stimmen zu vermeiden, wurde
argumentiert. Diskutiert wurde darüber hinaus, dass auch das briefliche Abstimmen
nicht vollständig sicher sei und auch dort Pannen passierten. Wichtig sei, dass Fehler
entdeckt würden und dass eingeschätzt werden könne, ob eine Abstimmung notfalls,
also wenn das Resultat entscheidend beeinflusst wurde, wiederholt werden müsse.
Eine solche Einschätzung sei aber gerade bei der Papierwahl häufig nicht möglich: So
seien etwa nicht nur analoge, sondern auch viele elektronische Systeme zur Auszählung
von Stimmen zu wenig verlässlich. Zum so genannten E-Counting hatte sich die GPK
schon 2017 kritisch geäussert. Bei der elektronische Stimmabgabe sei eine Auszählung
der Stimmen nicht nur wesentlich einfacher, sondern auch schneller und billiger. E-
Voting solle deshalb nicht vorschnell verworfen werden (TA 17.4.18) und sei besser als
sein momentaner Ruf (BaZ 24.4.18). Digital Abstimmen sei zudem so billig, dass man
mehr direkte Demokratie zulassen könne (AZ 5.5.18).

Bundeskanzler Walter Thurnherr, von der NZZ als «Mister E-Voting der Schweiz» (NZZ
17.2.18) bezeichnet, zeigte sich in einem Interview Ende April (NZZ 28.4.18) ob der
wachsenden Skepsis gegenüber E-Voting erstaunt. Vor nicht allzu langer Zeit habe der
Bundesrat Vorstösse bekämpft, mit denen eine rasche und flächendeckende
Einführung von «Vote électronique» gefordert worden sei. Er selber denke, dass man
das kalkulierbare Risiko eingehen könne. Man könne das mit einem gut gesicherten
Haus vergleichen, bei dem ein Einbruch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit
ausgeschlossen werden könne, man aber sofort feststellen könne, wenn wirklich
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jemand eingedrungen sei. Aber manchmal brauche es Zeit, bis Neuem genügend
Vertrauen entgegengebracht werde. Im Kanton Graubünden habe man etwa während 25
Jahren das Auto verboten. Eine solche Ablehnung von Neuem sei aber immer auch eine
legitime Entscheidung. 

Verschiedene E-Voting-Tests in den Kantonen fielen unterschiedlich aus. So zeigte sich
etwa in den Pilotgemeinden im Kanton St. Gallen bei den eidgenössischen
Abstimmungen vom März 2017 ein recht deutlicher Rückgang der Zahl online
Abstimmender, obwohl die Stimmbeteiligung höher war als bei früheren E-Voting-
Versuchen. Man müsse sich fragen, ob hier wirklich ein Bedürfnis bestehe, weil brieflich
abstimmen schon heute sehr bequem sei, gab Martin Stöckling, der Stadtpräsident von
Rapperswil-Jona, einer der St. Galler Testgemeinden, zu bedenken. Auch im Kanton
Genf – dem eigentlichen Pionierkanton hinsichtlich E-Voting – zeigten Auswertungen,
dass elektronisches Abstimmen die Wahlbeteiligung eher nicht erhöht. Erste Tests im
Kanton Thurgau wurden im September hingegen als «geglückt» bezeichnet  (TG
24.9.18).

In den eidgenössischen Räten schien die Skepsis gegenüber E-Voting zu wachsen: Zwei
kritische Vorstösse wurden in der Herbstsession zwar abgelehnt, aber die SPK-SR gab
einer parlamentarischen Initiative Müller (fdp, LU; Pa.Iv. 18.427) Folge. Der Bundesrat
trieb die Entwicklung dennoch entsprechend seines Fahrplans weiter voran. Vor den
Sommerferien beauftragte er die Bundeskanzlei mit einer Revision des Bundesgesetzes
über die politischen Rechte, die Ende 2018 in die Vernehmlassung gegeben wurde. Ziel
war nach wie vor der ordentliche Betrieb von E-Voting. 
Auch in den Kantonen schien die Euphorie für E-Voting ungebremst. Acht Kantone
verwendeten «Vote électronique» weiterhin testweise (AG, BS, BE, FR, GE, LU, NE, SG).
Mitte Juni entschied der St. Galler Kantonsrat, E-Voting flächendeckend in allen
Gemeinden einzuführen. Der Kanton Thurgau erhielt ebenfalls im Juni die Bewilligung,
und auch die Kantone Glarus, Graubünden und Waadt kündigten an, E-Voting bald
einführen zu wollen. Im Kanton Uri hatte sich das Parlament jedoch bereits im März
gegen die Einführung von E-Voting entschieden; im Kanton Jura erfolgte der
abschlägige Entscheid im Dezember 2018. 

Die bundesrätliche Entscheidung, trotz Kritik an der Idee der Einführung von «Vote
électronique» als ordentlichem Stimmkanal festzuhalten, rief freilich erneut die
Skeptikerinnen und Skeptiker auf den Plan. Neu wurden verschiedene Berichte über
Wahlmanipulation und Datenklau aus dem Ausland ins Feld geführt. Es stimme zwar,
dass das Individuum viele Dinge immer stärker digital organisiere und löse. Während
aber bei Sicherheitslücken z.B. beim E-Banking nur Einzelne geschädigt würden, stehe
bei Fehlern beim E-Voting das Vertrauen in die gesamte Demokratie auf dem Spiel,
warnte etwa Balthasar Glättli (gp, ZH), der sich nach eigenen Aussagen «vom Skeptiker
zum Gegner» gewandelt habe (AZ 28.6.18). Zwar werde mit E-Voting gewiss
administrativer Aufwand erspart, Änderungen an Abstimmungsprozeduren seien aber
«gleichsam operative Eingriffe an den Herzkammern der Demokratie», warnte die
Weltwoche (11.10.18). Freilich gebe es auch Fehler bei Briefabstimmungen, diese seien
aber viel einfacher aufzudecken. Wollte man bei herkömmlichen Abstimmungen ein
Abstimmungsergebnis aus betrügerischer Absicht verfälschen, wäre die
Zusammenarbeit zahlreicher Zählbüros aus unterschiedlichen Gemeinden vonnöten.
Mit E-Voting würde dies bereits einem einzelnen Hacker gelingen, der nicht mal vor Ort
sein müsse, gab der ehemalige Nationalrat Jean-Christophe Schwaab (VD, sp) in einem
Interview in der Tribune de Genève (20.12.18) zu bedenken. 

Mitte August mischte sich die Auslandschweizer-Organisation (ASO) in die Diskussion
ein. Als Reaktion auf die lauter werdende Kritik an E-Voting lancierte sie an ihrem
jährlichen Kongress eine Online-Petition, mit der gefordert wurde, dass bis 2021 alle
Auslandschweizerinnen und -schweizer elektronisch wählen und abstimmen können.
Ende November wurden der Bundeskanzlei 11'492 Unterschriften aus über 150 Ländern
übergeben. Viele der rund 725'000 im Ausland wohnhafter Schweizerinnen und
Schweizer seien auf den elektronischen Stimmkanal angewiesen – so die Begründung
für die Petition.

Ende November wurde bekannt, dass der Kanton Genf sein seit 2003 bestehendes
System CHVote einstellen wird. Die verlangte Weiterentwicklung des Systems würde
nicht nur eine Verzögerung, sondern deutlich höhere Entwicklungs- und Betriebskosten
nach sich ziehen. Diese wollten aber die Vertragskantone Aargau, Bern, Luzern und St.
Gallen nicht mittragen, worauf der Genfer Staatsrat beschloss, das bestehende System
nicht weiterzuentwickeln und nur noch bis Februar 2020 zur Verfügung zu stellen. Kurz
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zuvor hatte der Chaos Computer Club bekannt gemacht, dass Nutzerinnen und Nutzer
des Onlinezugangs von CHVote relativ einfach auf eine falsche Seite umgeleitet werden
können, ohne dies zu bemerken. Dies sei aber schon lange bekannt und habe nichts mit
dem Rückzug des Systems zu tun (AZ 29.11.18). Nach der Aufgabe des Konsortiums aus
neun Kantonen (ZH, GL, FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG)  im Jahr 2015 – deren System war
vom Bund als zu wenig sicher beurteilt worden – bestand also nur noch ein System,
nämlich jenes der Post. 
Nebst der hängigen parlamentarischen Initiative Müller wurden in der Folge im
Parlament weitere Vorstösse (Mo. 18.4375 und 18.4225) eingereicht, die einen
möglichen Alleingang der Post vor allem aus Sicherheitsbedenken verhindern wollten.
Auch in einigen Kantonen wurden Vorstösse eingereicht, die aufgrund des Ausstiegs von
Genf einen Marschhalt verlangten. Die Kantone Aargau, Bern, Luzern und St. Gallen
gaben hingegen bekannt, zum System der Post wechseln zu wollen oder einen Wechsel
zumindest zu prüfen. Bereits Ende Juni hatte die Stadt Zug angekündigt, ein neues auf
der Blockchain basierendes, zusammen mit der Fachhochschule Luzern entwickeltes E-
Voting-System testen zu wollen. 15

Die Diskussion um E-Collecting, also das Sammeln von Unterschriften via Internet,
nahm 2019 weiter an Fahrt auf. Nachdem die Plattform «WeCollect» in die Kritik
geraten war, einseitig linke Anliegen zu unterstützen, wurde ab Anfang 2019 von
rechtsbürgerlicher Seite eine ähnliche Plattform propagiert. Richard Koller, der Initiant
der von WeCollect abgewiesenen und in der Zwischenzeit an der Unterschriftenhürde
gescheiterten Inländervorrang-Initiative, schaltete die Plattform «Wir bestimmen» auf,
die offen sei für alle politischen Anliegen. Er habe eine ähnliche Vision wie Daniel Graf
von WeCollect, so Koller: Die Lancierung von Volksinitiativen und das Ergreifen von
Referenden sollen für alle Bürgerinnen und Bürger möglich sein und nicht nur für
finanzstarke Organisationen. 
In der Folge wurden weitere Online-Sammelhilfen geplant oder aufgeschaltet. Anian
Liebrand (LU, svp), der ehemalige Präsident der Jungen SVP, kündigte eine Plattform mit
dem Namen «collectus.ch» an, die SP taufte ihr eigenes Projekt «Democracy Booster»
und auch die Initianten der «No-Billag-Initiative», Oliver Kessler und Marco Schläpfer,
gründeten mit «thepeople.ch» ihre eigene Plattform. 16

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.03.2019
MARC BÜHLMANN

2019 wurde für E-Voting zu einem schwierigen Jahr. Zwar hatte der Bundesrat bereits
2018 mittels Revision des Bundesgesetzes über die politischen Rechte eine
flächendeckende Einführung des dritten Abstimmungskanals angestrebt, der
insbesondere Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern die Stimmabgabe
erleichtern soll, die Sicherheitsbedenken nahmen aber stark zu. Dies manifestierte sich
nicht nur in einer im Februar definitiv lancierten Volksinitiative für ein E-Voting-
Moratorium, die ein breites Unterstützungskomitee von links bis rechts hinter sich
wusste, sondern auch in den vor allem von den Parteien vorgebrachten negativen
Stellungnahmen in der Vernehmlassung zur Teilrevision der politischen Rechte. Zudem
revidierten einige Kantone, darunter etwa Aargau, Basel-Landschaft, Glarus oder Jura,
ihre Pläne für eine Einführung von E-Voting. 
Auch in der Presse nahm die Skepsis gegen E-Voting zu. Das Sicherheitsrisiko sei
grösser als der Nutzen, urteilte etwa die NZZ. Insbesondere, weil sich auch gezeigt
habe, dass elektronisches Abstimmen nicht zu höherer Beteiligung führe und auch
keine Vereinfachung der Stimmabgabe bedeute. Befürwortende von E-Voting betonten
hingegen, dass auch briefliches Abstimmen Sicherheitsmängel aufweise. So sei etwa für
sehbehinderte Menschen das Stimmgeheimnis nicht garantiert und viele Stimmabgaben
würden als ungültig gewertet, weil sie falsch verpackt wurden oder die Unterschrift
fehlt. Zudem würden briefliche Stimmen in vielen Kantonen nicht mit dem
Stimmregister abgeglichen. Mittels Digitalisierung könnten diese Probleme vermieden
werden.

Einen «schweren Rückschlag» – so die NZZ – erlitt das Projekt E-Voting 2019 durch
einen sogenannten Intrusionstest der Post. Um zu zeigen, dass die
Sicherheitsbedenken unnötig sind, forderten Post und Bundeskanzlei interessierte
Personen dazu auf, das von der spanischen Firma Scytl entwickelte und zwischen 25.
Februar und 24. März offenegelegte E-Voting-System der Post auf Schwachstellen zu
prüfen. Ein «Hacken» des offengelegten Quellcodes in der Art, dass unbemerkt
individuelle Stimmabgaben manipuliert oder dass individuelle Stimmabgaben
veröffentlicht werden könnten, sollten mit von der Post finanzierten Prämien von bis zu
CHF 50'000 belohnt werden. Rund 3'000 Hackerinnen und Hackern hatten sich zum
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Test angemeldet und deckten bereits nach wenigen Tagen als «gravierend» bezeichnete
Sicherheitsmängel auf. So könne das System die universelle Verifizierbarkeit, also eine
nachträgliche Überprüfung auf Manipulation, nicht garantieren. Zudem könne ins
System eingedrungen und eigentlich gültige Stimmen könnten ungültig gemacht werden.
Die Presse erachtete das Hacker-Resultat als «peinlich für die Post» (Blick) oder gar als
Rettung der direkten Demokratie – so ein Kommentar in der Sonntagszeitung.
Demokratie lebe vom Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, weshalb Unsicherheiten
und Gefahren vermieden werden müssten, meinte die Weltwoche. 
Bereit kurz vor dem Intrusionstest hatte die ETH Zürich eine Studie veröffentlicht, mit
der gezeigt wurde, dass Individuen bei E-Voting ihre digitale Stimme anonym verkaufen
könnten. Dies ist zwar strafbar, könnte bei genügend grosser Zahl an Stimmen aber
durchaus zu einer Manipulation von Resultaten führen. 

Auch politisch hatte der Rückschlag Folgen. Ende Juni entschied der Bundesrat, die
Handbremse zu ziehen. Auch die Vernehmlassung habe gezeigt, dass zwar ein Bedürfnis
nach elektronischem Abstimmen und Wählen bestehe, die momentanen
Sicherheitsvorkehrungen allerdings nicht genügten. Vorläufig soll deshalb auf die
Gesetzesänderung verzichtet werden, mit der E-Voting als dritter Kanal für die
Stimmabgabe – neben Urnengang und brieflicher Stimmabgabe – hätte etabliert werden
sollen. Das von den Behörden einst formulierte Ziel, dass bei den eidgenössischen
Wahlen 2019 mindestens zwei Drittel aller Kantone E-Voting anbieten, wurde damit klar
verfehlt. In den Medien wurde dieser «Marschhalt» unterschiedlich kommentiert: Als
«Befreiung» wurde das «Ende des E-Votings» in der Sonntagszeitung bezeichnet,
während in der Aargauer Zeitung ein «Neustart», aber kein «Denkverbot» gefordert
wurde. Die Schweiz habe 60 Jahre gebraucht, bis die briefliche Stimmabgabe
eingeführt worden sei, so der Kommentar. Kritisiert wurde der Entscheid des
Bundesrats hingegen von der Organisation der Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer. Es sei nicht akzeptabel, dass 180'000 Bürgerinnen und Bürger ihr
Beteiligungsrecht weiterhin nicht ausüben könnten, kritisierte deren Präsidentin Ariane
Rustichelli. Auch der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV)
forderten die baldige Einführung digitaler Beteiligungshilfen. Handschriftliches
Ausfüllen des Stimmmaterials verhindere die Einhaltung des Stimmgeheimnisses für
Sehbehinderte, weil sie auf Hilfspersonen angewiesen seien. 

Auch die Post reagierte auf den bundesrätlichen Entscheid und gab ihr bestehendes
System noch im Juli auf. Sie wolle ab 2020 eine Alternative anbieten, bei der die
bisherigen Sicherheitsprobleme nicht bestünden. Die vier Kantone, die eigentlich noch
einen Vertrag mit der Post gehabt hätten (BL, FR, NE, TG), forderten in der Folge
Schadenersatz. Doch nicht nur die Post, auch der Kanton Genf stellte den Betrieb
seines Systems noch im Juni 2019 ein – nach dem politischen Nein war die finanzielle
Unterstützung des Projekts ausgeblieben. Auch die Kantone, die dieses Genfer-System
genutzt hatten (AG, BE, GE, LU, SG, VD), hätten es eigentlich bis Ende 2019 nutzen
wollen.

Ende Jahr gab der Nationalrat zusätzlich einer parlamentarischen Initiative Folge, die
einen «Marschhalt bei E-Voting» fordert. Es sei eine Denkpause nötig, entschied die
Mehrheit der grossen Kammer, obwohl die SPK-NR darauf hingewiesen hatte, dass ohne
neue Tests kaum Verbesserungen in der Sicherheit möglich seien.

Zum «Vote électronique»-Programm des Bundesrats gehört jedoch nicht nur E-Voting,
sondern auch die elektronische Behördeninformation sowie das digitalisierte
Unterschriftensammeln. Die Diskussionen um dieses E-Collecting, also um die Idee,
Initiativen mittels digitaler statt analoger Unterschriften unterstützen zu können,
konzentrierten sich 2019 auf «Online-Plattformen», die laut NZZ zum «Brutkasten der
Demokratie» würden. Die Möglichkeit, via solche Plattformen – die bekannteste
darunter ist etwa «WeCollect» – Unterschriftenbogen zu verbreiten, die
heruntergeladen, ausgedruckt, ausgefüllt, unterschrieben und eingesandt werden
müssen, würde die etablierten Parteien herausfordern, da diese neue Art der
Unterschriftensammlung eben auch für wenig oder nicht parteilich organisierte
Komitees wesentlich einfacher sei als die bisherigen Formen. Freilich können
entsprechende Unterschriftenbogen auch direkt auf der Internetseite der
Bundeskanzlei heruntergeladen werden. Was die Sammelplattformen allerdings wertvoll
mache, seien deren Listen an Adressdaten. Häufig hinterliessen unterschriftswillige
Bürgerinnen und Bürger freiwillig ihre persönlichen Angaben auf einer Plattform und
könnten so informiert werden, wenn Volksinitiativen mit ähnlicher Stossrichtung
lanciert werden. Solche «zielgruppenspezifische[n] Daten sind so etwas wie Goldstaub
in Zeiten, in denen politische Gruppierungen mittels Big Data ihren Wählern
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näherkommen wollen», so die NZZ. Sollten Referenden und Volksinitiativen dadurch in
Zukunft einfacher zustandekommen, müsse über eine Erhöhung der
Unterschriftenzahlen nachgedacht werden, so die Zeitung weiter. 
In die Kritik geriet Daniel Graf, der Gründer von WeCollect, da er mit seiner Plattform
vor allem Anliegen unterstütze, die aus eher linken Kreisen stammten. Auf der einen
Seite führte dies zu alternativen Angeboten seitens ähnlicher Plattformen aus dem
rechtsbürgerlichen ideologischen Spektrum, auf der anderen Seite überführte Graf
WeCollect in eine Stiftung, in der künftig mehrere Personen entscheiden sollten,
welche Volksbegehren unterstützt werden. Graf gab zu Protokoll, er wolle mit seiner
Plattform die direkte Demokratie fördern und es vor allem auch zivilgesellschaftlichen
Gruppierungen ermöglichen, direktdemokratische Instrumente zu nutzen, die nicht nur
Parteien und mächtigen Interessenorganisationen vorbehalten sein sollen. 17

Nachdem bei der Volksabstimmung vom 29. November 2020 die
Konzernverantwortungsinitiative zwar das Volksmehr (50.7% Ja-Stimmenanteil), nicht
aber das Kantonsmehr (8 1/2 Kantone sagten Ja) erreicht hatte, wurden Diskussionen
über das Ständemehr laut. Dies war freilich nicht das erste Mal: Bis zu diesem Zeitpunkt
waren 14 Abstimmungsvorlagen, bei denen sowohl das Volks- als auch das Ständemehr
nötig war, an einer der beiden Hürden gescheitert; viermal war zwar das Stände-, nicht
aber das Volksmehr (3 Volksinitiativen, 1 obligatorisches Referendum) und zehnmal das
Volks- nicht aber das Ständemehr erreicht worden (1 Volksinitiative, 9 obligatorische
Referenden). Stets waren Rufe nach einer Änderung dieser Doppelmehrregelung laut
geworden, zuletzt 2013 bei der Abstimmung über den Familienartikel, der ebenfalls am
Kantonsveto gescheitert war. 
Das Ständemehr gehöre auf den «Müllhaufen der Geschichte» fanden aktuell etwa die
Juso und die grüne Fraktion reichte noch am Tag nach der Abstimmung eine
parlamentarische Initiative für eine Reform des Ständemehrs ein. Gefordert wurde,
dass mindestens eine Zweidrittelmehrheit der Standesstimmen erforderlich sein müsse
(statt die einfache Mehrheit), um ein Volksmehr zu überstimmen. Die direkte
Demokratie sei «in Schieflage», begründete Regula Rytz (gp, BE) in einem Interview im
Tages-Anzeiger den Vorstoss. Die kleinen Kantone hätten zu viel Einfluss und die
Romandie laufe Gefahr, als Minderheit überstimmt zu werden. Zudem bestehe die
Gefahr, dass Volksinitiativen trotz Mehrheiten nicht mehr angenommen würden. Die
WoZ kam zum Schluss, dass das Ständemehr immer dann «seine Vetomacht entfalten
kann, wenn die konservativen Deutschschweizer Kantone eine Verfassungsänderung
ablehnen». 
Spielregeln ändern wollten «schlechte Verlierer», kritisierte hingegen Ruedi Noser (fdp,
ZH). Die Verfassung dürfe nicht von einer kleinen Mehrheit geändert werden können.
Auch Andrea Gmür (cvp, LU) sah im Ständemehr einen wichtigen Minderheitenschutz,
da auch die weniger grossen Kantone mit «einer Bevölkerung, die anders denkt als jene
in den Städten» zugunsten des sozialen Zusammenhalts eingebunden werden müssten.
In der Tat ging es bei den Reformdebatten oft auch um den «Stadt-Land-Graben», weil
die grossen Städte von den kleinen, bevölkerungsarmen Landkantone überstimmt
würden, so die Überlegung dahinter. Vielfach wurde deshalb eine Art Standesstimme
für die grossen Städte gefordert. Vorgeschlagen wurden aber auch Regeln für ein
sogenanntes «stärkeres Mehr»: Bei fehlendem Doppelmehr würde das stärkere Mehr (in
Prozent) der beiden entscheiden. Auch gewichtete Standesstimmen abhängig von der
Bevölkerungsgrösse eines Kantons (z.B. ZH 5 Stimmen; AI 1 Stimme) wurden
vorgeschlagen. Bei all diesen Vorschlägen stellte sich jedoch das Problem, dass eine
Änderung des doppelten Mehrs eine Verfassungsänderung wäre und deshalb ein
Ständemehr benötigt – was Reformen aber unwahrscheinlich macht. 18
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Nach dem «Horrorjahr für das Abstimmen per Mausklick», wie die NZZ die
Entwicklungen 2019 für E-Voting bezeichnete, kehrte 2020 zuerst ein wenig Ruhe ein.
Hinter den Kulissen geschah allerdings einiges. Auf der einen Seite entwickelte die Post,
deren ursprüngliches E-Voting-System 2019 an einem Intrusionstest gescheitert war,
ein alternatives System weiter. Dies stiess vor allem beim Komitee der Initiative für ein
E-Voting-Moratorium auf Kritik. Deren Sprecher Nicolas A. Rimoldi sprach davon, dass
die Post «auf einem toten Pferd» reite. Für Schlagzeilen sorgte Ende Mai, dass die
spanische Firma Scytl, von der die Post 2019 die Rechte am Programmcode des neuen
Systems übernommen hatte, Konkurs anmelden musste.
Auf der anderen Seite erarbeitete die Bundeskanzlei zusammen mit Kantonen und
Expertinnen und Experten eine Neuausrichtung des Versuchsbetriebs für E-Voting. Im
Zentrum standen Sicherheitsanforderungen und Zertifizierung neuer Systeme und die
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Frage nach Kontrolle und Aufsicht durch den Bund. Der Bericht lag Ende November vor
und wurde vom Bundesrat Ende Dezember zur Kenntnis genommen. Es soll den
Kantonen nach wie vor frei gestellt bleiben, ob und mit welchen Systemen sie an
Versuchen mit E-Voting teilnehmen wollen. Kantonal dürfen maximal 30 Prozent und
national maximal 10 Prozent der Stimmberechtigten elektronisch abstimmen. Der Bund
erteilt dann Bewilligungen, wenn strenge Sicherheitsanforderungen erfüllt sind, die
einem kontinuierlichen Überprüfungsprozess unterliegen, was zu stetigen
Verbesserungen der Systeme führen soll. Ziel seien Systeme mit Open-Source-
Lizenzen, die ständig unabhängig überprüft werden könnten. Der Bundesrat kündigte
an, 2021 eine Vernehmlassung zu den notwendigen Revisionen der Verordnung über die
politischen Rechte bzw. über die elektronische Stimmabgabe durchführen zu wollen.
Ziel sei, dass die Bürgerinnen und Bürger einem möglichen dritten Stimmkanal
vertrauen könnten. Es gelte aber nach wie vor «Sicherheit vor Tempo», erklärte
Bundeskanzler Walter Thurnherr Ende Jahr in den Medien. 

Bereits Anfang Juli hatte zudem das überparteiliche Komitee der E-Voting-
Moratoriums-Initiative die Unterschriftensammlung abgebrochen. Bis November hätte
noch praktisch die Hälfte der Unterschriften gesammelt werden müssen. Die Covid-19-
Pandemie habe die Sammlung erschwert, aber mit dem Marschhalt 2019 sei trotzdem
ein wichtiger Zwischenerfolg gelungen, gaben die Initiantinnen und Initianten beim
Rückzug zu Protokoll.

Freilich bedeutet Digitalisierung der Demokratie nicht bloss digitales Wählen und
Abstimmen. In der vor rund 20 Jahren vom Bund angestossenen Entwicklung im
Rahmen von «Vote électronique» waren explizit auch E-Collecting, also die
Ermöglichung, eine lancierte Volksinitiative mittels digitaler Unterschrift zu
unterstützen, elektronische Vernehmlassungen oder elektronische
Behördeninformationen als mögliche Projekte genannt worden. Neben E-Voting
fristeten diese Unternehmungen allerdings höchstens ein Mauerblümchendasein. Dies
sollte sich mit Hilfe der Unterstützung des «Prototype Fund» ändern, der lanciert vom
Verein Opendata.ch und der Mercator-Stiftung Projekte finanziell unterstützen wollte,
die «demokratische Partizipation in der Schweiz durch digitale Lösungen stärken», so
die Beschreibung in der WoZ. Gefragt waren Projekte im Sinne einer «Demokratie für
die Generation Smartphone» oder einer «Gamefication» der Demokratie, also der
Möglichkeit, demokratische Prozesse spielerisch zu erfahren. In den Medien wurde
zudem diskutiert, dass die Pandemie wohl auch der Digitalisierung der Demokratie
Vorschub leisten könnte.

Auch E-Collecting erhielt 2020 Aufwind. Zumindest beauftragte der Nationalrat den
Bundesrat mittels Postulat, einen Bericht über mögliche Auswirkungen der Einführung
von E-Collecting zu verfassen. Eine Motion von Franz Grüter (svp, LU), mit der E-
Collecting eingeführt werden sollte, wurde allerdings wieder zurückgezogen. Er sei
aufgrund der Diskussionen um eine notwendige Erhöhung der Unterschriftenzahlen, die
sein Vorstoss ausgelöst habe, zum Schluss gekommen, dass seine Motion eher zu einem
Abbau der direkten Demokratie führen könnte und nicht, wie von ihm eigentlich
beabsichtigt, zu einer Förderung, so Grüter.

Für Schlagzeilen sorgten wie schon im Vorjahr die verschiedenen Internetplattformen,
die Unterschriftensammlungen digital unterstützten. Berichtet wurde über das
«Unterschriftensammlungs-Tool» WeCollect von Daniel Graf, auf dem
Unterschriftenbogen «per Mausklick heruntergeladen werden» können, so die Aargauer
Zeitung. Die Plattform verfüge über Mailadressen von 75'000 Personen, die potenziell
solche Bogen runterladen und unterschreiben bzw. unterschreiben lassen würden und
so Unterstützung multiplizierten. Damit sei WeCollect zu einem «politischen
Machtfaktor» geworden, wobei allerdings «hauptsächlich Anliegen aus dem rot-grünen
Lager» unterstützt würden, so die Aargauer Zeitung. Um politisch unabhängiger zu
werden, wandelte Graf die Plattform in eine Stiftung um, deren Leitungsgremium
künftig darüber entscheiden soll, welche Begehren unterstützt werden. Dieses
Leitungsgremium bleibe aber «eng mit SP und Grünen verbandelt», stellte die Aargauer
Zeitung weiter fest. Ebenfalls für Schlagzeilen sorgte die «Agentur Sammelplatz Schweiz
GmbH», die von Alexander Segert, dem Verantwortlichen zahlreicher SVP-
Abstimmungs- und Wahlwerbungen, gegründet wurde. Auf der Plattform werde ein
«Rundumservice» von der Formulierung des Initiativtexts über das Sammeln von
Unterschriften bis hin zum Lobbying bei einer allfälligen Abstimmungskampagne
angeboten, berichtete die Aargauer Zeitung. Da die traditionellen Kanäle für
Unterschriftensammlungen – z.B. Anlässe, Strassensammlungen, Versand über
Zeitschriften – an Effektivität verlören, könnte die digitale Hilfe an Bedeutung
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zunehmen, so die Zeitung. Kritisiert wurde freilich, dass es hier nicht um einen Ausbau,
sondern eher um eine «Kommerzialisierung der direkten Demokratie» gehe, wie sich
Daniel Graf in der Aargauer Zeitung zur Konkurrenz äusserte. 
Die NZZ schliesslich berichtete von einer Studie des Zentrums für Demokratie Aarau,
die zeige, dass vier von fünf Volksbegehren von grossen Parteien und Verbänden
getragen würden. Rund 35 Prozent aller zwischen 1973 und 2019 zustande gekommenen
Volksbegehren stammten laut Studie direkt aus einer Parteizentrale. Eine wichtige
Bedingung für das Zustandekommen einer Volksinitiative scheint entsprechend der
Resultate zudem zu sein, dass mindestens eine Parlamentarierin oder ein
Parlamentarier dem Initiativkomitee angehöre. Ist dies der Fall, liege die
Wahrscheinlichkeit des Scheiterns bei 23 Prozent; im Gegensatz zu einer
Wahrscheinlichkeit von 36 Prozent, wenn dies nicht der Fall ist. Laut NZZ könnte die
Digitalisierung der Unterschriftensammlung kleinen Gruppierungen entsprechend
entgegenkommen und dabei helfen, die Relevanz von grossen Organisationen zu
reduzieren. 19

Wahlen

Wahlen in kantonale Parlamente

Die Diskussionen um die kantonalen Wahlverfahren flauten auch 2014 nicht ab.
Während der Bundesrat dem reinen Majorzverfahren eher skeptisch gegenübersteht,
ist das Bundesgericht kulanter und lässt sowohl das Majorz- wie auch das
Proporzverfahren zu. Bei letzterem darf aber kein zu hohes Quorum gelten. Ein Sitz
sollte – so das höchste Gericht – mit einem Stimmenanteil von maximal 10% erzielt
werden können. Dies ist abhängig von der Grösse der einzelnen Wahlkreise. Ziemlich
vehement verlief die Debatte im Kanton Schwyz. 2013 hatte das Bundesgericht das neue
Schwyzer Wahlrecht – ein Mischverfahren aus Proporz und Majorz – aufgrund der zu
hohen Quoren als nicht konform beurteilt und der Nationalrat hatte die Erwahrung der
Kantonsverfassung, bzw. des Teils mit dem Wahlrecht abgelehnt. In der teilweise sehr
emotional geführten Debatte wehrte sich die SVP gegen den „schleichenden
Staatsstreich“ des Bundesgerichtes, gegen dessen Einmischung man sich zur Wehr
setzen wolle. Entsprechend machte sich die Volkspartei mit Hilfe einer Initiative zur
Einführung des Majorzes für eine einphasige Mehrheitswahl stark. Die anderen Parteien,
die sich im kantonalen Parlament unterstützt von der Regierung durchzusetzen
vermochten, bevorzugten hingegen den so genannten, bereits von den
Nachbarkantonen Zug und Nidwalden eingeführten "doppelten Pukelsheim". Das
Doppeltproporzverfahren, das in einem ersten Schritt die Mandate den Parteien über
den ganzen Kanton hinweg zuteilt und in einem zweiten Schritt die Sitze auf die
einzelnen Gemeinden verteilt, sichere eine repräsentative Abbildung aller politischen
Kräfte des Kantons im Parlament. Zu reden gab nicht nur die Opposition der SVP gegen
„deutsche Professoren, die sich nicht in urschweizerische Angelegenheiten
einzumischen hätten" – Friedrich Pukelsheim ist ein deutscher Mathematiker – sondern
auch die Höhe eines Quorums, das bei diesem Verfahren verhindern soll, dass zu viele
Kleinstparteien Erfolg haben. Als Kompromissvorschlag obsiegte schliesslich eine 1-
Prozent-Hürde. Das letzte Wort wird die Schwyzer Stimmbürgerschaft im März 2015
haben. Im Kanton Zug reichte die Piratenpartei gegen die hier beschlossene 3-Prozent-
Hürde eine Beschwerde ein. Die Zuger Stimmbevölkerung hatte bereits 2013 mit
grossem Mehr den doppelten Pukelsheim eingeführt. Allerdings forderte der Zuger
Regierungsrat in einer Standesinitiative die „Wiederherstellung der Souveränität der
Kantone in Wahlfragen“. Im Juli doppelte der Kanton Uri mit einer Standesinitiative
nach, die ebenfalls Souveränität der Kantone bei Wahlfragen als verfassungsgrundsatz
forderte. Beide Kantonsbegehren, die 2014 im Parlament noch nicht behandelt wurden,
waren eine deutliche Spitze gegen die Einmischung des Bundesgerichtes. Dieses wies
die Beschwerde der Piraten im Dezember ab. Damit wurde auch eine im September
2014 eingereicht Beschwerde der Zürcher Piratenpartei gegen die 5-Prozent-Hürde bei
den kantonalen Wahlen in Zürich obsolet. Auch im Kanton Uri läuft die Diskussion um
ein neues Wahlverfahren und auch im Urkanton ist der Unmut gegen die Bevormundung
gross. Im Kanton Graubünden fanden die Wahlen 2014 zwar noch nach dem reinen
Majorzverfahren statt – neben Graubünden nur noch in den beiden Appenzell Usanz –
dagegen machte sich allerdings Widerstand breit. 33 Stimmberechtigte – darunter auch
ehemalige Grossräte – reichten unmittelbar nach den Wahlen Beschwerde ein, da die
Stimmkraftgleichheit in den krass unterschiedlich grossen 39 Wahlkreisen verletzt sei.
Freilich haben sich die Bündner Stimmberechtigten zwischen 1927 und 2013 nicht
weniger als acht Mal gegen die Einführung eines Proporzverfahrens gewehrt, ähnlich
wie die Stimmberechtigten im Kanton Appenzell Ausserrhoden, wo die Idee eines
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proportionalen Verfahrens zwischen 1920 und 2008 sechs Mal an der Urne
abgeschmettert worden war. Hängig ist hier allerdings eine 2011 eingereichte
Beschwerde gegen das Majorzverfahren. Zudem hiess die Ausserrhoder
Stimmbevölkerung im November 2014 mit einer grossen Mehrheit von 79.8% Ja-
Stimmenanteil eine Reform der Sitzverteilung gut, mit der die Stimmkraftgleichheit
verbessert werden soll. Weil jede der 20 Gemeinden bisher fix einen Sitz im 65-köpfgen
Kantonsrat hatte und die restlichen 45 Sitze dann nach Einwohnerzahl verteilt wurden,
waren die rund 60% der Bevölkerung, die in den fünf grössten Gemeinden wohnen, mit
lediglich 31 Sitzen (also nur zu 48%) im Kantonsparlament vertreten. Mit der
gutgeheissenen Reform wird die Vorverteilung des einen Sitzes aufgehoben und die
Sitzverteilung im Divisorverfahren vorgenommen, wobei allerdings auch
Kleinstgemeinden mindestens einen Sitz erhalten sollen. Dies hat zur Folge, dass die
grossen Gemeinden mehr Sitze erhalten – allen voran Herisau, das neu 18 statt wie
bisher 14 Abgeordnete stellt. Noch nie zur Debatte stand das Wahlverfahren im Kanton
Appenzell Innerrhoden. 20

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Nationalbank

Die Auseinandersetzung über die Frage, ob mit dem Erlös aus dem Verkauf der nicht
mehr benötigten Goldbestände der Nationalbank eine Solidaritätsstiftung gegründet
werden soll, fand im Berichtsjahr ihren Abschluss. Volk und Stände lehnten die von
Bundesrat und Parlament vorgeschlagene Drittelslösung (je ein Drittel der Erträge eines
aus den Goldverkäufen alimentierten Fonds an eine Solidaritätsstiftung, an die AHV und
an die Kantone) in einer Volksabstimmung ab. Sie sprachen sich aber auch gegen die
von der SVP mit einer Volksinitiative geforderte Zuweisung der gesamten
Verkaufserträge an die AHV aus.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Les citoyens étaient appelés à se prononcer, dans ce domaine, pour la troisième fois en
sept ans. Le processus débuta en 1974 lorsque le Conseil fédéral institua, après le
premier choc pétrolier, une commission d'experts chargée de définir une conception
globale de l'énergie. En 1978, elle remit un rapport contenant trois principes: la
diversification de l'approvisionnement, le frein à la consommation par le truchement
des économies et la promotion des énergies renouvelables. Elle proposa également,
outre une taxe sur l'énergie, la création d'un article constitutionnel. En 1983, la
première version de ce dernier fut rejetée par le souverain, n'ayant pu obtenir la
double majorité (50,9% de oui mais 12 cantons opposés). En 1984, l'initiative populaire
«pour un approvisionnement en énergie sûr, économique et respectueux de
l'environnement» connut aussi l'échec en votation. 21
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Raumplanung und Wohnungswesen
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Raumplanung

Die Opposition gegen die «Verbetonierung der Landschaft» war in mehreren
kantonalen und kommunalen Volksabstimmungen erfolgreich. In Lausanne wurde der
Vorschlag für die Neugestaltung des zentrumsnahen Industriequartiers «Le Flon» gegen
den Willen der bürgerlichen Parteien und der Nationalen Aktion abgelehnt. Der
Souverän der Stadt Zürich stimmte dem Projekt für einen Seeuferweg mit Grünanlage in
Wollishofen zu und verwarf den privaten Gestaltungsplan Badstrasse und damit den Bau
eines Grosshotels in derselben Zone am See. Überraschend wurde auch in Winterthur
die Volksinitiative der SP für die Schaffung einer Freihaltezone gutgeheissen.
Demgegenüber unterlagen im Kanton Schwyz die Umweltschützer und Linksparteien in
der Abstimmung über eine Verfassungsänderung, welche eine Konkretisierung der 1985
angenommenen Volksinitiative «für die Erhaltung unserer Schwyzer Landschaften»
gebracht hätte. 22
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Les milieux de la formation et de la recherche ont été les premières victimes
collatérales du vote du 9 février «Contre l’immigration de masse». A la suite du vote, et
après que la Suisse a suspendu des discussions avec la Croatie, le courroux de l’Union
européenne n’a pas tardé à éclater: la Suisse a été évincée des programmes Erasmus+
et Horizon 2020. Un vent de protestation s’est rapidement levé au sein des milieux
estudiantins. Plusieurs manifestations ont été organisées. Ainsi, de nombreux étudiants
ont dû renoncer à leur projet  "Erasmus+" d’échange et plusieurs projets de recherche,
sponsorisés financièrement par l’Union européenne, ont été mis entre parenthèses. Par
conséquent, des voix des milieux de la formation, de la recherche et de la sphère
politique en général se sont élevées, afin d’exhorter le Conseil fédéral à réagir et à
éclaircir la situation. L’une des premières mesures, pour rassurer les milieux
académiques, a été de garantir les subventions attribuées aux échanges Erasmus. Ces
subsides seront, cette fois, versés directement par la Confédération. Ensuite, les deux
Commissions de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-
CN) et du Conseil des Etats (CSEC-CE) ont déposé une motion, afin que la situation des
étudiants, des chercheurs, des hautes écoles et des entreprises, en relation avec les
programmes Erasmus plus et Horizon 2020, soit éclaircie. Une telle situation a mis en
difficulté de nombreux chercheurs helvétiques ainsi que des projets d’envergure
comme le Human Brain Project (HBP) par exemple. Au final, pendant que des
discussions continuent entre la Confédération et l’Union européenne afin de trouver
un terrain d’entente, un nouveau vote, similaire à celui du 9 février, mais ciblé sur les
accords bilatéraux, semble pointer le bout de son nez. 23
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Le vote du 9 février, «Contre l’immigration de masse», a intensifié le débat sur la
question de la pénurie de personnel qualifié. Le parlement d’abord, puis le Conseil
fédéral, ont intimé le ministre de l’économie, de la formation et de la recherche
d’établir une stratégie claire, afin de pallier le risque de pénurie. En outre, Swissmem,
association faîtière de l’industrie des machines, des équipements électriques et des
métaux, a tiré la sonnette d’alarme, pointant du doigt une tendance à l’académisation
excessive. Ainsi, selon Johann Schneider-Ammann, des mesures doivent être prises
pour favoriser l’activité professionnelle des femmes et des seniors, sources de main-
d’œuvre internes à fort potentiel. Il propose notamment d’améliorer la compatibilité
entre activité professionnelle et famille ou encore d’éliminer les discriminations
fiscales des couples avec deux revenus. De plus, le ministre a proposé d’investir 100
millions de francs chaque année afin de soutenir la formation professionnelle. Cette
proposition a reçu un accueil favorable du côté de l’Union suisse des arts et des
métiers (USAM). 24
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Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Um Kulturraum ging es auch in der zwar finanziell bescheidensten, aber politisch
umstrittensten Vorlage, über welche die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Stadt
Zürich am 23. September abstimmten. Im Juni hatte der Gemeinderat (Legislative) nach
zäher Debatte dem alternativen Kanzlei-Zentrum in Aussersihl – Ort geistiger
Entfaltung für die einen, Refugium agitatorischer politischer Randgruppen für die
anderen – einen jährlich wiederkehrenden Betriebskredit von 980'000 Fr. zugesichert
und damit das seit 1984 geführte Provisorium zu einer definitiven Einrichtung machen
wollen. Der anschliessende Abstimmungskampf wurde von den Gegnern mit aller Härte
geführt. Während SD (ehemals NA) und SVP einhellig gegen die Vorlage wetterten und
die Linken und Grünen sie ebenso geschlossen unterstützten, zeigten sich die Vertreter
von FDP, LdU, CVP und EVP gespalten. Bei der Fassung der Abstimmungsparolen
schlugen sich dann aber FDP (ohne die Jungfreisinnigen) und CVP auf die Seite der
Gegner, LdU und EVP auf diejenige der Befürworter.

Mit einem knappen Mehr von 50,8% sprachen sich die Stimmbürger gegen den
Betriebskredit aus. Da aber das ehemalige Kanzlei-Schulhaus nicht nur den Aktivitäten
der aufmüpfigen 'Kanzlisten', sondern ebensosehr den Bedürfnissen der Aussersihler
Bevölkerung dient, überwies der Gemeinderat ein Postulat, welches die Exekutive
ersucht, mit einer neuen Trägerschaft eine Übergangslösung zu suchen und in einem
späteren Zeitpunkt dem Volk eine neue Vorlage für die Schaffung von Rechtsgrundlagen
für diesen Kulturraum zu unterbreiten. 25
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In Bern wurde anfangs Dezember 1990 die Gemeindeinitiative der SD (ehemals NA)
"Sport statt Autonomes Jugendzentrum (AJZ) auf der Schützenmatte", welche den
Abbruch des alternativen Kulturraums Reithalle anstrebte, zur Abstimmung gelangte.
Im August hatte der Gemeinderat (Exekutive) mit einem Kompromissvorschlag, der die
grosse Halle des Reitschulkomplexes erhalten, den Abbruch der Nebengebäude aber
offen lassen wollte, versucht, einen Weg zwischen den Fronten aufzuzeigen. Als sich
dann der Stadtrat ganz unerwartet nicht dazu durchringen konnte, diesen
Gegenvorschlag zu unterstützen, herrschte Konsternation bei der Mehrheit der
Politiker, da nun, in Ermangelung einer Alternative, die extremen Meinungen wieder voll
aufeinanderprallten.

Der Abstimmungskampf wurde mit einer gewissen Gehässigkeit geführt. Parteipolitisch
ergab sich ein mit Zürich vergleichbares Bild. Die Ja-Parole zur SD-Initiative gaben FDP
(ohne Jungfreisinnige), SVP, SD, AP und EDU aus, die Nein-Parole die SP, die Grünen,
das Junge Bern, LdU und EVP; die CVP gab die Stimme frei. Dass die Vorlage
polarisierte, ging schon aus der Stimmbeteiligung hervor, die mit 40,4% weit höher lag
als bei allen früheren Abstimmungen der letzten Jahrzehnte, bei denen es nicht
gleichzeitig um eidgenössische Vorlagen ging. Mit einem Nein-Stimmen-Anteil von
57,6% lehnten die Stimmberechtigten die SD-Initiative überraschend deutlich ab,
wodurch der Stadt Bern dieses denkmalschützerisch wertvolle Gebäude erhalten bleibt.
Die künftige Nutzung des Areals muss nun zwischen der Stadt als Eigentümerin der
Reitschule und dem Trägerverein ausgehandelt werden.

Ohne Polemik hatte der Stadtrat hingegen im Oktober einem Sanierungskredit von
360'000 Fr. für das Kulturzentrum Dampfzentrale zugestimmt. 26

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.12.1990
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.21 20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Kirchen und religionspolitische Fragen

Im Zuge des Abstimmungskampfes zur Konzernverantwortungsinitiative (KVI), welche
Schweizer Firmen für Menschenrechtsverletzungen und Umweltsünden im Ausland in
die Pflicht nehmen wollte, kam es zu einer nie zuvor dagewesenen Beteiligung der
grossen Landeskirchen. Die römisch-katholische sowie die evangelisch-
protestantische Kirche bekundeten in einem gemeinsamen Statement ihre
Unterstützung für die KVI, da es um grundlegende Fragen der Umsetzung von
Menschenrechten und Naturschutz gehe, welche zwei zentrale Anliegen der Bibel
vertreten würden: «Nächstenliebe und Bewahrung der Schöpfung». Insgesamt waren
über 700 Kirchgemeinden und Pfarreien in der ganzen Schweiz Teil des Komitees
«Kirchen für Konzernverantwortung». Der Aktivismus der Kirche ging aber weit darüber
hinaus – es wurden Predigten zum Thema gehalten und Flyer nach Gottesdiensten
verteilt, zudem hielten wichtige Persönlichkeiten der Landeskirchen öffentliche
Statements. Am prominentesten waren vermutlich die grossen Banner, welche von
verschiedensten Kirchtürmen hingen und für das Volksbegehren warben. 
Dieses aktive Mitwirken im Abstimmungskampf führte zu vielen roten Köpfen –
innerhalb und ausserhalb der Kirchenmauern. Geschürt wurde die emotionale Debatte
insbesondere durch ein stark kritisiertes Statement des Redaktionschefs der
katholischen Online-Plattform «Kath.ch» bei dem er einen heiklen Bezug zum
Holocaust gezogen hatte. Daraufhin meldeten sich aus der Öffentlichkeit kritische
Stimmen in Form zweier offener Briefe – einer an die reformierte Kirche von 50 Berner
Grossrätinnen und Grossräten, und einer an die katholische Kirche von 35 Christinnen.
Sie forderten jeweils, dass die Kirche damit aufhören müsse, sich so klar politisch zu
positionieren und die Menschen implizit in «gute» und «weniger gute» Christinnen und
Christen, abhängig von ihrer Position zur KVI, einzuteilen. Es sei die Aufgabe der Kirche,
allen Personen – egal welcher politischen Gesinnung – Obhut zu bieten. Die lautstarke
Unterstützung einer linken Volksinitiative sei jedoch für viele bürgerlich gesinnte
Kirchengängerinnen und Kirchengänger irritierend und stossend. Das Bistum Chur
äusserte Kritik an den Bannern, die der Würde der Gotteshäuser nicht gerecht würden.
Ein weiterer grosser Kritikpunkt an beiden Landeskirchen betraf die Transparenz der
Finanzierung dieser Kampagne, wobei die Kirchen beteuerten, dass für den
Abstimmungskampf gesammelte Spenden und nicht – wie die Kritikerinnen und Kritiker
behaupteten – Steuergelder verwendet worden seien. 
Positive Stimmen hielten schliesslich dagegen, dass die Kirchen den staatlichen Auftrag
hätten, sich mit gegenwärtigen gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen und die
Positionierung des Staates aktiv mitzugestalten. Darunter falle auch, dass sie sich für
eine gerechtere Welt einsetzten, was die aktive Beteiligung der Kirche im Zuge der KVI
nicht nur richtig, sondern gar zwingend nötig gemacht habe. Ausserdem habe es sich
hierbei nicht um einen parteipolitischen Kampf gehandelt – wie viele kritische Stimmen
unterstellten –, stattdessen hätten die Kirchen lediglich ihr «urpolitisches»
evangelisches Wissen in die politische Debatte eingebracht. 27

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.11.2020
SARAH KUHN

1) BBI, 1962, I, S. 1060 ff.; BBI, 1984, I, S. 122 ff.; Presse vom 1.12.80; SGT, 3.12.80; NZZ, 10.1.81, 26.5. und 30.6.84; BaZ, 15.3.,
10.8. und 29.12.84; TA, 21.4.84.
2) BBl, 2016, S. 7581 f.; BBl, 2017, S. 3371 f.; Blick, 1.11.16; WW, 3.11.16; NZZ, 11.11.16; AZ, BaZ, CdT, LT, Lib, NZZ, TA, TG, 23.11.16;
TA, 7.12.16; SoZ, 18.12.16; BZ, CdT, LZ, NZZ, TA, 21.12.16; LZ, SGT, 23.12.16; LT, 24.12.16; LZ, SGT, 27.12.16; Lib, 31.12.16; AZ, TA,
6.1.17; Blick, 10.1.17; BaZ, LMD, LT, Lib, TA, 11.1.17; AZ, CdT, 12.1.17; TG, 13.1.17; BLZ, LT, 14.1.17; AZ, Blick, LZ, SGT, 16.1.17; BZ, Blick,
LZ, TG, 18.1.17; AZ, BLZ, LT, Lib, TA, TG, 19.1.17; TA, 20.1.17; LZ, NZZ, SGT, 21.1.17; SoZ, 22.1.17; AZ, LMD, LT, LZ, SGT, 23.1.17; TG,
24.1.17; BaZ, SGT, TG, WW, 26.1.17; CdT, LZ, NZZ, 27.1.17; LT, TA, 28.1.17; AZ, LT, LZ, TG, 30.1.17; BaZ, TG, 31.1.17; AZ, LZ, 1.2.17;
AZ, BZ, LZ, SGT, TA, 2.2.17; Blick, TA, 3.2.17; SO, So-Bli, 5.2.17; LZ, TG, 6.2.17; CdT, 7.2.17; LT, 8.2.17; TA, 9.2.17; NZZ, 10.2.17; So-
Bli, 12.2.17
3) TA, 14.9.18; BaZ, 1.10.18; NZZ, 19.10.18; BaZ, TA, 7.11.18; LT, 8.11.18; Blick, 9.11.18; AZ, 15.11.18; So-Bli, 18.11.18; TA, 27.11.18; BaZ,
29.11.18; NZZ, 4.12.18; BaZ, 31.12.18; TA, 10.1.19; AZ, 13.1.19; TA, 14.1.19; SoZ, 20.1.19; NZZ, 27.3.19; Blick, 25.5.19; SoZ, 30.6.19
4) Presse vom 30.1. und 19.5.03; Bund, 14.5.03. Siehe dazu auch Blaser, Cornelia e.a., Vox – Analyse der eidgenössischen
Abstimmung vom 18. Mai 2003, Zürich 2003.
5) AZ, 7.1.17; NZZ, 21.1.17; BU, 25.1.17; TA, 27.1., 31.1.17; Blick, 15.2.17; WW, 30.3.17; LZ, 4.4.17; WW, 31.8.17; TA, 6.9.17; NZZ, 9.9.,
14.9.17; NWZ, 20.9.17; TG, 17.10.17; TA, 25.10.17; SZ, 20.11.17
6) SN, 2.10.10; WOZ, 2.10.10; TA, 4.10.10; SZ, 8.10.10.
7) Mo. 14.3369 (Trede); Pa.Iv. 14.464 (Mörgeli); SO, 12.1.14; NZZ, 1.2.14; WW, 6.2.14; AZ, 14.4.14; Bund, 22.4.14; LT, 30.6.14; AZ,
3.7.14; NZZ, 17.10.14
8) Leitbild Kommunikation (KID); NZZ, 11.1.14
9) Lit. Sciarini et al.; Po. 14.3470 (Reynard); SoZ, 2.2.14; AZ, 5.4., 8.4.14; LT, 10.4.14; BZ, 12.4.14; TG, 14.4.14; NZZ, 12.6., 25.7.,
5.8., 29.8.14; AZ, 15.10.14; LZ, 25.10.14
10) LZ, 22.2.16; TA, 23.2.16; CdT, 2.4.16; SO, 10.4.16; BU, 30.4.16; LZ, 23.7.16; NZZ, TA, 6.8.16; SGT, 11.8.16; AZ, 18.8.16; TG,
13.9.16; ZGZ, 16.10.16; SO, 6.11.16; TG, 7.11.16; NZZ, 11.11.16; So-Bli, 13.11.16; LT, 17.11.16; LT, NZZ, TG, 3.12.16; LZ, 16.12.16
11) SO, 16.10.16; WW, 24.11.16; AZ, 24.2.17; BZ, 1.6.17; TG, 26.10.17
12) NZZ, 7.2.17; BaZ, 22.2.17; TG, 17.3.17; LZ, NZZ, TA, 6.4.17; CdT, 22.4.17; LMD, 13.6.17; NZZ, 29.6.17; AZ, 30.6.17; BU, 18.7.17; LT,
12.8.17; TA, 22.8.17; SGT, 25.9.17; SoZ, 15.10.17; SGT, 19.10.17
13) Pa.Iv. 18.423; TA, 12.2.16, 23.3., 24.3.18; NZZ, 25.5.18; Blick, 7.6., 11.6.18; TA, TG, 12.6.18
14) NZZ, 27.5., 20.11.15; LT, 13.4.16; NZZ, 14.4.16; LZ, 26.4.16; SGT, 27.4.16; NZZ, 27.8.16; SGT, 24.10.16; AZ, 21.11.17; NZZ, 3.3.,
11.4.18; Blick, 30.4.18; NZZ, 6.6.18; AZ, 8.10.18
15) NZZ, 17.2.18; Blick, NZZ, 27.2.18; LZ, TA, 28.2.18; TA, 2.3.18; SGT, 5.3.18; WW, 8.3.18; NZZ, 6.4.18; TA, 14.4.18; TA, 17.4.18;
NZZ, 18.4.18; BaZ, 24.4.18; NZZ, TA, 28.4.18; AZ, 5.5.18; NZZ, 11.5., 19.5.18; LZ, 8.6.18; TA, 9.6.18; NZZ, 12.6.18; SGT, 14.6.18; LZ,

01.01.65 - 01.01.21 21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



NZZ, 16.6.18; SoZ, 17.6.18; TA, 18.6., 20.6.18; TZ, 21.6.18; AZ, LT, LZ, NZZ, TA, 28.6.18; TA, 2.7.18; WoZ, 5.7., 12.7.18; NZZ, 26.7.18;
AZ, SGT, 10.8.18; NZZ, TA, 11.8.18; Blick, 10.9.18; WoZ, 20.9.18; TZ, 24.9.18; WW, 11.10.18; NZZ, SGT, 13.10.18; NZZ, TA, 3.11.18;
BaZ, 22.11.18; AZ, Bund, LZ, NZZ, SGT, TA, TG, 29.11.18; TA, 1.12.18; Lib, WoZ, 6.12.18; NZZ, TA, TG, 20.12.18
16) NZZ, 28.1.19; AZ, SGT, 6.2.19; NZZ, 7.2.19; AZ, SGT, 8.2.19; AZ, 3.3.19
17) LT, NZZ, 26.1.19; NZZ, 8.2.19; Exp, 19.2.19; BaZ, TA, 23.2.19; TA, TG, 25.2.19; AZ, CdT, LT, NZZ, 26.2.19; SoZ, 3.3.19; CdT,
4.3.19; AZ, NZZ, SGT, TA, 13.3.19; TG, 15.3.19; LT, 19.3.19; TG, 26.3.19; NZZ, 27.3.19; Blick, NZZ, 29.3.19; BaZ, Blick, CdT, LT, NZZ,
30.3.19; SoZ, TG, 31.3.19; BaZ, 10.4.19; WW, 18.4.19; SGR, 24.4.19; NZZ, 27.4., 29.4.19; Bund, 30.4.19; LT, TA, 1.5.19; AZ, 4.5.19;
TA, 19.6., 20.6.19; AZ, 24.6.19; AZ, BaZ, Lib, NZZ, TG, TZ, 28.6.19; SoZ, 30.6.19; NZZ, 6.7.19; TA, 8.7.19; LT, TA, 9.7.19; BaZ,
12.8.19; TA, 24.8., 24.9.19; Lib, 28.10.19; WoZ, 7.11.19
18) BK - Am Ständemehr gescheiterte Vorlagen; BK - Am Volksmehr gescheiterte Vorlagen; AZ, TA, 30.11.20; Blick, LT, NZZ,
1.12.20; WOZ, 3.12.20; NZZ, 8.12.20
19) Braun Binder, Nadja, Thomas Milic und Philippe E. Rochat (2020). Die Volksinitiative als (ausser-)parlamentarisches
Instrument?; NZZ, 4.1.20; WoZ, 20.2.20; LT, 26.2.20; NZZ, 6.3.20; LT, 3.4., 6.5.20; AZ, 19.5.20; WoZ, 21.5.20; NZZ, 23.5.20;
WoZ, 18.6.20; AZ, 23.6., 29.6.20; WoZ, 2.7.20; NZZ, 28.8.20; AZ, 20.11.20; AZ, Blick, NZZ, TA, 22.12.20
20) St. Iv. 14.307 (Zug); St.Iv. 14.316 (Uri); NZZ, 5.3., 19.6.14; ZGZ, 21.6.14; NZZ, 5.11., 20.11., 1.12., 18.12.14
21) Mironesco et al. (1986). Débats sur l’énergie en Suisse. 
22) 24 Heures, 11.9.86; 8.10.86; 13.10.86. Zürich: NZZ, 20.5.86; 22.5.86; 28.5.86; 5.6.86; TA, 27.5.86; Zürcher Presse vom
9.6.86.; NZZ, 29.9.86: Schwyz: TA, 4.12.86; LNN, 9.2.86; NZZ, 30.12.86; Presse vom 26.8.86; NZZ, 6.9.86; BaZ, 19.9.86.
23) Presse du 06.03.2014; Presse du 08.03.2014; Presse du 17.04.2014; Presse du 18.02.2014; Presse du 27.02.2014; Presse
du19.02.2014; NZZ, TG, 15.1.14; SO, 16.2.14; LT, 21.2., 22.2.14; SoZ, 23.2.14; Blick, 24.2.14; Blick, LT, 25.2.14; AZ, Lib, TG, WW,
27.2.14; TA, 28.2.14; Lib, TG, 1.3.14; LT, TG, 3.3.14; LT, TA, 4.3.14; NZZ, 5.3.14; BaZ, 7.3.14; AZ, 8.3.14; LT, 10.3.14; BaZ, NZZ,
11.3.14; LZ, 12.3.14; LZ, WW, 13.3.14; AZ, BLZ, 15.3.14; BaZ, 18.3.14; LT, 23.5.14; BaZ, 13.6.14; AZ, LT, TA, TG, 26.6.14; AZ, LZ, NZZ,
SGT, TA, 5.7.14; Lib, 11.7.14; NZZ, 15.7., 28.7.14; TA, 5.8.14; TG, 20.9.14; LZ, 26.9.14; SGT, 10.11., 19.11.14; SGT, TA, 6.12.14
24) LT, LZ, 3.7.14; TG, 16.7.14; LT, 20.9.14; TA, 27.9.14
25) TA, 28.6., 22.8., 31.8., 11.9., 17.9., 18.9., 21.9., 24.9., 9.10., 25.10., 10.11., 17.11., 28.11., 30.11., 5.12., 6.12. und 8.12.90; NZZ,
25.9., 28.9., 1.11., 2.11., 20.12., 21.12. und 27.12.90.
26) BZ, 18.8., 13.9., 14.9., 15.10., 17.10., 26.10., 10. 11., 14.11., 21.11., 27.11., 28.11., 30.11., 3.12.90.
27) AZ, 5.9., 16.9.20; WW, 24.9., 1.10.20; NZZ, 8.10.20; TA, 9.10.20; NZZ, 12.10.20; WW, 15.10.20; NZZ, 17.10.20; TA, 21.10.20;
NZZ, 23.10.20; TA, 26.10.20; SGT, 29.10.20; Blick, 3.11.20; TA, 4.11.20; BZ, TA, 5.11.20; NZZ, 11.11.20; TA, 20.11.20; LT, 21.11.20;
BZ, 24.11.20; AZ, 25.11.20; AZ, SGT, WW, 26.11.20; AZ, 28.11.20

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.21 22


